
 

 

 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode 
 

B E K A N N T M A C H U N G Nr. 18/2018 
 

zur 2. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode 
am Donnerstag, 26.04.2018, 19:30 Uhr 

im großen Rathaussaal des Rathauses, Marktplatz 11, 37247 Großalmerode 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Magistratsbericht  
 

2. Verabschiedung ausgeschiedener Mandatsträger (MI-2/2018) 
 

3. Beratung und Beschlussfassung über die Verleihung der Bezeichnung 
"Ehrenstadtrat" 

(VL-14/2018) 

 

4. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines 
Gestattungsvertrages für überörtliche Energieversorgungsanlagen mit den 
EnergieNetz Mitte GmbH 

(VL-9/2018) 

 

5. Beratung und Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 
2014 und die Erteilung der Entlastung 

(VL-10/2018) 

 

6. Beratung und Neuwahl eines Vertreters/ einer Vertreterin für die 
Verbandsversammlung der ekom21 - KGRZ Hessen 

(VL-11/2018) 

 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Freistellung und Änderung der 
Teilnahmebeiträge für die Kindertageseinrichtungen 

(VL-12/2018) 

 

8. Beratung und Beschlussfassung zur Teilnahme an der 
Kassenkreditentschuldung der HESSENKASSE 

(VL-13/2018) 

 

9. Beratung und Beschlussfassung über die strategischen Ziele und Top-
Kennzahlen für das Jahr 2019 

(VL-15/2018) 

 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 

(VL-16/2018) 

 

11. Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige 
Haushaltsausgabe sowie die Auftragsvergabe zur grundhaften 
Erneuerung und der Erneuerung von der Wasser- und Kanalleitungen der 
Gemeindestraßen „Eichhofstraße und Siedlerweg“ 

(VL-17/2018) 

 

12. Beratung und Beschlussfassung zum Freibadbetrieb im Jahr 2018 (VL-20/2018) 
 

13. Beratung und Wahl der vorgeschlagenen Personen für die Schöffen, 
Schiedspersonen, Ortsgerichtsvorsteher/in und Ortsgerichtsschöffin/-
schöffen 

 

 

13.1 Wahl der Schöffen für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 (VL-21/2018) 
 

13.2 Ortsgerichtsvorsteher/in und ein Ortsgerichtsschöffe/in (VL-22/2018) 
 

13.3 Wahl des Schiedsmannes und seines Stellvertreters (VL-23/2018) 
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14. Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung einer 
ehrenamtlichen Stadträtin / eines ehrenamtlichen Stadtrats 

(MI-1/2018) 

 

 
 
 
Großalmerode, 12.04.2018 
 
 
 
Frank Anacker 
Stadtverordnetenvorsteher 
 



 

27.04.2018 

 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode 
 
 

 
N I E D E R S C H R I F T  

 
der Sitzung Nr. 2/2018 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode 

am Donnerstag, 26.04.2018, 19:34 Uhr bis 21:25 Uhr 
im großen Rathaussaal des Rathauses 

 

 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 

Anacker, Frank (WG) 
 
Mitglieder: 

Goßmann, Michael (SPD) 
Liese, Marcus (WG) 
Dr. Ahlborn, Detlef (WG) 
Alt, Magnus (SPD) 
Battefeld, Thorsten (WG) 
Bolte, Oliver (SPD) 
Burhenn, Lothar (WG) 
Gundlach, Dirk (WG) 
Klötzl, Franz (SPD) 
Ludolph, Daniel (SPD) 
Ludolph, Detlef (WG) 
Marbach, Mischa (WG) 
Matejczyk, Paul Adam (CDU) 
Matthes, Stephan (CDU) 
Meywirth, Alexander (WG) 
Möller, Marius (WG) 
Möller, Udo (SPD) 
Pforr, Volker (CDU) 
Pohner, Felix (CDU) 
Prauß, Alexander (SPD) 
Prauß, Steffen (SPD) 
Range, Uwe (WG) 
Röse, Gert (SPD) 
Roth, Daniela (SPD) 
Schmuch, Hanna (SPD) 
Studenroth, Kurt (SPD) 
Wolf, Sebastian (WG) 
 
Magistrat 
Nickel, Andreas  
Marbach, Egon  
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Fiedler, Frank  
Gundlach, Georg  
Huppach, Gerd  
Möller, Ullrich  
Schmuch, Ingrid  
Telschow, Gerhard  
 
Schriftführerin: 
Reuß, Anja  
 
Entschuldigt fehlten: 

 Hilwig, Thomas (CDU) Entschuldigt 
 Fischer, Uwe (WG) Entschuldigt 
 Stache, Jürgen (SPD) Entschuldigt 
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Tagesordnung 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Magistratsbericht  
 

2. Verabschiedung ausgeschiedener Mandatsträger (MI-2/2018) 
 

3. Beratung und Beschlussfassung über die Verleihung der Bezeichnung 
"Ehrenstadtrat" 

(VL-14/2018) 

 

3.1 Verleihung der Bezeichnung "Ehrenstadtrat" an Herrn Manfred Herrmann  
 

4. Beratung und Wahl der vorgeschlagenen Personen für die Schöffen, 
Schiedspersonen, Ortsgerichtsvorsteher/in und Ortsgerichtsschöffin/-
schöffen 

 

 

4.1 Wahl der Schöffen für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 (VL-21/2018) 
 

4.2 Ortsgerichtsvorsteher/in und ein Ortsgerichtsschöffe/in (VL-22/2018) 
 

4.3 Wahl des Schiedsmannes und seines Stellvertreters (VL-23/2018) 
 

5. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines 
Gestattungsvertrages für überörtliche Energieversorgungsanlagen mit den 
EnergieNetz Mitte GmbH 

(VL-9/2018) 

 

6. Beratung und Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 
2014 und die Erteilung der Entlastung 

(VL-10/2018) 

 

7. Beratung und Neuwahl eines Vertreters/ einer Vertreterin für die 
Verbandsversammlung der ekom21 - KGRZ Hessen 

(VL-11/2018) 

 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Freistellung und Änderung der 
Teilnahmebeiträge für die Kindertageseinrichtungen 

(VL-12/2018) 

 

9. Beratung und Beschlussfassung zur Teilnahme an der 
Kassenkreditentschuldung der HESSENKASSE 

(VL-13/2018) 

 

10. Beratung und Beschlussfassung über die strategischen Ziele und Top-
Kennzahlen für das Jahr 2019 

(VL-15/2018) 

 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 

(VL-16/2018) 

 

12. Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige 
Haushaltsausgabe sowie die Auftragsvergabe zur grundhaften 
Erneuerung und der Erneuerung von der Wasser- und Kanalleitungen der 
Gemeindestraßen „Eichhofstraße und Siedlerweg“ 

(VL-17/2018) 

 

13. Beratung und Beschlussfassung zum Freibadbetrieb im Jahr 2018 (VL-20/2018) 
 

14. Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung einer 
ehrenamtlichen Stadträtin / eines ehrenamtlichen Stadtrats 

(MI-1/2018) 
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Sitzungsverlauf 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher Frank Anacker eröffnet die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Großalmerode um 19:34 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht 
erfolgt und die Beschlussfähigkeit mit 28 anwesenden Stadtverordneten gegeben ist. 
 
Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker begrüßt die anwesenden Mandatsträger, Herrn 
Bürgermeister Nickel, Herrn Forbert von der HNA sowie Herrn Ehrenstadtrat Hesse. 

Des Weiteren begrüßt er als Gäste die geladenen ehemaligen Mandatsträger Max Grotepaß, 
Walter Oetzel, Manfred Herrmann, die Bewerber für die zu wählenden Ehrenämter, die Herren 
Thomas Riemann, Jörg Weymar, Dieter Siebold, Wilfried Olk und Thomas Schultze sowie weitere 
interessierte Bürger. 

Aufgrund der langen Tagesordnung teilt Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker mit, dass er sich 
mit Herrn Bürgermeister Nickel geeinigt hat, die Sitzung zügig durchzuführen. Die 
Tagesordnungspunkte wurden bereits eingehend in den Fraktionssitzungen und im Haupt- und 
Finanzausschuss beraten. Er verweist auf die Vorlagen, sofern erforderlich, wird Herr 
Bürgermeister Nickel eine Kurzfassung zu dem jeweils entsprechenden Tagesordnungspunkt 
geben. Er bittet die Stadtverordneten Fragen zu stellen. 
 
Weiterhin teilt er mit, dass die Fraktionsvorsitzenden sich darauf geeinigt haben, dass Fragen zum 
Magistratsbericht schriftlich an die Verwaltung zu stellen sind. 
 
Zur Tagesordnung stellt er den Antrag, den Tagesordnungspunkt 13 (13.1, 13.2, 13.3) Beratung 
und Wahl der vorgeschlagenen Personen für die Schöffen, Schiedspersonen, 
Ortsgerichtsvorsteher/in und Ortsgerichtsschöffin/-schöffen auf den Tagesordnungspunkt 4 (4.1, 
4.2, 4.3) vorzuziehen, damit die anwesenden Bewerber für das jeweilige Ehrenamt nicht 
verpflichtet sind, an der kompletten Sitzung teilzunehmen. 
 
Dem Antrag zur Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt, sodass nach vorstehender 
Tagesordnung verfahren wird. 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Magistratsbericht 
 
 
Seit der letzten Stadtverordnetensitzung am 01.02.2018 haben 7 Magistratssitzungen 
stattgefunden. 
 

Auftragsvergaben 
 

Zusatzausrüstung LF 10, FFW Laudenbach 23.075,35 € 

Treppengeländerertüchtigung Rote Schule 13.054,30 € 

Auftragserweiterung Elektro 19.175,48 € 

Planungsauftrag  Auf dem Klengenberg 26.172,46 € 

Planungsauftrag  In der Welsebach 49.313,85 € 

Planungsauftrag Fuchshecke, unterer Teil  26.263,35 € 
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Frontausleger Fendt-Geräteträger 43.266,02€ 

Gerüstbauarbeiten Museum 13.155,20 € 

Kanalsanierung im Bereich VTS, Jonasbach 30.844,23 € 

Beladungsgegenstände für LF 10 Laudenbach 13.513,90 € 

Beweissicherung Tiefbaumaßnahmen 9.698,50 € 

 
Weitere Themen in den Sitzungen waren u.a.: 
 

 Personalangelegenheiten 

 Ratskellerverpachtung 

 Bauleitplanungen „Im breiten Tal“ und „Ziegenberg“  

 Grundstücksankauf, Kindergarten Laudenbach, ca. 30.000,- € 

 Bauanträge  

 Grundstücksschenkung, Über den Höfen 11 

 Feuerwehrangelegenheiten (Wehrführung  Epterode, Verfahren zur Verleihung von 
Dienstgraden, Trägerschaft Stadtfeuerwehrtag) 

 Neubewertung  der Straßenbaumaßnahme Trubenhausen 

 Anfrage des Stadtverordneten Fischer zur Feuerwehrausstattung (Rettungsboot) 

 Anpassung der Wahlbezirke in Großalmerode 

 Bedarfsprognose Flachdachkindergarten 

 Abschlussbericht zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 
 
Fragen zum Bericht sind schriftlich an die Verwaltung zu stellen. 
 
 
 

 
2. Verabschiedung ausgeschiedener Mandatsträger MI-2/2018 
 
 
Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker dankte den ausgeschiedenen Mandatsträgern Walter 
Oetzel und Max Grotepaß für ihr ehrenamtliches, kommunalpolitisches Engement für die Stadt 
Großalmerode. Walter Oetzel war knapp 17 Jahre Stadtverordneter, davon auch im Haupt- und 
Finanzausschuss, in der Betriebskommission und im Ortsbeirat Trubenhausen engagiert. Max 
Grotepaß wirkte seit Oktober 2013 im Parlament mit, zuletzt als Vorsitzender des Haupt- und 
Finanzausschusses und im Ortsbeirat Rommerode. 
Beiden wurde ein Präsent der Stadt Großalmerode zum Abschied überreicht. 
 
 

 
3. Beratung und Beschlussfassung über die Verleihung der 

Bezeichnung "Ehrenstadtrat" 
VL-14/2018 

 
 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt Herrn Manfred Herrmann die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenstadtrat“ zu verleihen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 
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3.1 Verleihung der Bezeichnung "Ehrenstadtrat" an Herrn Manfred Herrmann 
 
 
Herrn Manfred Herrmann wurde als besondere Ehrung für ein über Jahrzehnte herausragendes, 
ehrenamtliches Engagement in den Gremien der Stadt die Bezeichnung „Ehrenstadtrat“ verliehen. 
 
Herr Bürgermeister Nickel hielt die Laudatio und würdigte Manfred Herrmann für seine großartige, 
kommunalpolitische Arbeit. Er bedankte sich für die über Jahre gute, angenehme und besonders 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und darüber hinaus für alles, was Herr Herrmann in den letzten 
Dekaden für Großalmerode und seine Bürgerinnen und Bürger in vorbildlicher Art und Weise 
ehrenamtlich geleistet hat.  
 
Nach der Überreichung eines Präsentes und dem traditionellen Eintrag im Goldenen Buch 
gratulierten Herrn Manfred Herrmann unter langen Applaus der Stadtverordnetenvorsteher sowie 
die Fraktionsvorsitzenden. 
 

 
4. Beratung und Wahl der vorgeschlagenen Personen für die Schöffen, 

Schiedspersonen, Ortsgerichtsvorsteher/in und Ortsgerichtsschöffin/-schöffen 
 
4.1 Wahl der Schöffen für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 VL-21/2018 
 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einstimmig gemäß § 55 Abs. 2 HGO, dass folgende 
Personen in der Reihenfolge des Posteingangs in die Vorschlagsliste der Schöffen bei den 
Gerichten für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufzunehmen sind: 

 
Nr. Name Vorname Eingang 

1 Riemann Thomas 26.03.18 

2 Weymar Jörg 28.03.18, 10:00 h 

3 Fischer Uwe 28.03.18, 22:00 h 

4 Huppach Gerd 09.04.18 

5 Studenroth Kurt 11.04.18 

6 Telschow Gerhard 17.04.18 

7    

8    
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 
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4.2 Ortsgerichtsvorsteher/in und ein Ortsgerichtsschöffe/in VL-22/2018 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einstimmig gemäß § 55 Abs. 2 HGO, dass folgende 
Personen in die Vorschlagsliste der Ortsgerichtsschöffen aufzunehmen sind: 
 

Nr. Name Vorname vorschl.Fraktion  Hinweise 

1 Siebold Dieter WG OG Schöffe 05/18 – 04/28 

2     

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einstimmig gemäß § 55 Abs. 2 HGO, dass folgende 
Personen in die Vorschlagsliste der Ortsgerichtsvorsteher/-in aufzunehmen sind: 
 

Nr. Name Vorname vorschl.Fraktion  Hinweise 

1 Olk Wilfried Bgm OG Vorsteher 05/18 – 04/28 

2     
 

 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
4.3 Wahl des Schiedsmannes und seines Stellvertreters VL-23/2018 
 
 
 
Beschluss: 
I.) Die Stadtverordnetenversammlung wählt in offener Abstimmung aufgrund des gemeinsamen 
Vorschlages aller Fraktionen 
Herrn Thomas Schultze   zur Schiedsperson  
für die Amtsperiode 03.06.2018 bis 02.06.2023 
 
II.) Die Stadtverordnetenversammlung wählt in offener Abstimmung aufgrund des gemeinsamen 
Vorschlages aller Fraktionen 
Frau Ingrid Schmuch  zur stellvertretenden Schiedsperson  
für die Amtsperiode 03.06.2018 bis 02.06.2023 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 
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Herr Bürgermeister Nickel dankte allen Bewerbern für ihre Bereitschaft zur Übernahme eines 
Ehrenamtes und gratulierte zur Wahl. Besonders freute er sich, dass die Zukunft des 
Ortsgerichtes, ein sehr geschätztes Angebot seit vielen Jahren, gesichert sei. Die Wahlergebnisse 
werden dem Amtsgericht gemeldet, alle weiteren Formalitäten und Informationen erhalten die 
Bewerber von dort. 
 
 
 
5. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines 

Gestattungsvertrages für überörtliche Energieversorgungsanlagen 
mit den EnergieNetz Mitte GmbH 

VL-9/2018 

 
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Herr Liese berichtet, dass der Ausschuss 
sich mit 9 Ja-Stimmen für den Beschlussvorschlag entschieden hat. 
 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Entwurf des Gestattungsvertrages für überörtliche 
Energieversorgungsanlagen mit der EnergieNetz Mitte GmbH in Form der 
Stadtverordnetendrucksache Nr. 05/2018 zu und ermächtigt und beauftragt den Magistrat diesen 
Vertrag abzuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
6. Beratung und Beschlussfassung über den geprüften 

Jahresabschluss 2014 und die Erteilung der Entlastung 
VL-10/2018 

 
Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der Vorsitzende Herr Liese, dass dieser dem 
Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt hat. 
 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vermögens-, Gesamtergebnis- und Gesamtfi-
nanzrechnung sowie den Schlussbericht der Revision des Werra-Meißner-Kreises zur Kenntnis. 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Jahresabschluss 2014 zu und erteilt dem Magistrat 
gemäß § 114 Abs. 1 HGO die Entlastung. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
7. Beratung und Neuwahl eines Vertreters/ einer Vertreterin für die 

Verbandsversammlung der ekom21 - KGRZ Hessen 
VL-11/2018 

 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Herr Liese berichtet, dass der Ausschuss 
sich mit 9 Ja-Stimmen für den Beschlussvorschlag entschieden hat. 
 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
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Beschluss: 
Der bisherige Vertreter in der Verbandsversammlung der ekom21 – KGRZ Hessen, Herr Andreas 
Nickel, wird mit Wirkung zum 10. Juni 2018 aus dem Amt abberufen. Als neuer Vertreter in der 
Verbandsversammlung wird mit Wirkung ab dem 11. Juni 2018 Herr Finn Thomsen gewählt. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
8. Beratung und Beschlussfassung über die Freistellung und Änderung 

der Teilnahmebeiträge für die Kindertageseinrichtungen 
VL-12/2018 

 
Herr Bürgermeister Nickel berichtet, dass das Land beabsichtigt, eine Gesetzesänderung für die 
Kindertageseinrichtungen zum 1. August 2018 einzuführen. Wesentlicher Bestandteil ist die 
Gebührenfreistellung von Kindern über 3 Jahren für eine Betreuungszeit von 6 Stunden pro Tag. 
Die Kommunen erhalten dafür vom Land pro Kind und Monat eine Pauschale von 135,60 €. 
Dadurch sollen die Eltern finanziell entlastet werden; für die Stadt Großalmerode bedeutet dies 
jedoch eine Mehrbelastung von bis zu 100 T€ jährlich.  
Es ist notwendig, einen Grundsatzbeschluss mit entsprechenden Rahmenbedingungen zu 
schaffen, damit auch der Kindergarten-Träger, die AWO, die Veränderungen zum 01.08.2018 
umsetzen kann. Vorgeschlagen wird eine neue Modulaufteilung (6, 7 und 9 Betreuungsstunden 
pro Tag) und einen Kostenbeitrag der Eltern in Höhe von 25,00 € für 7 Stunden bzw. 75,00 € für 9 
Stunden. 
Insbesondere geht Herr Nickel auf die bisherige Bambini-Regelung ein und spricht sich für eine 
übergangsweise (1 Jahr) weitere Anwendung der Regelung für die Kinder, die am 01.08.2018 in 
das letzte Kindergartenjahr eintreten, aus. 
 
Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der Vorsitzende Herr Liese, dass dieser dem 
Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt hat. 
 
Herr Stadtverordneter Steffen Prauß teilt mit, dass die SPD Fraktion sich der Empfehlung für einen 
Teilnahmebeitrag in Höhe von 75,00 € für 3 Betreuungsstunden (Modul III) anschließt. Er betont, 
dass die Belastungen durch diese Gesetzesänderung mal wieder bei den Kommunen liegen. 
 
Beschluss: 
Jedes Kind, das eine Tageseinrichtung im Stadtgebiet besucht, wird ab dem vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt vom vertraglich oder satzungsgemäß vereinbarten Teilnahme- 
oder Kostenbeitrag für die Förderung in einer Kindergartengruppe oder einer altersübergreifenden 
Gruppe nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 oder 4 HKGJB für einen Betreuungszeitraum von sechs Stunden 
täglich freigestellt. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt der Arbeiterwohlfahrt Werra-Meißner e. V. die 
Modulzeiten und die Teilnahmebeiträge für die Kindertagesstätten im Stadtgebiet ab 01. August 
2018 wie folgt zu ändern: 
 

 Modul 1: 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

 Modul 2: 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

 Modul 3: 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Für die Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres werden folgende Teilnahmebeiträge 
empfohlen: 

 Modul 1: 235 Euro 

 Modul 2: 245 Euro 

 Modul 3: 290 Euro 
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Für die Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres werden folgende Teilnahmebeiträge 
empfohlen: 

 Modul 1: kostenfrei 

 Modul 2: 25 Euro 

 Modul 3: 75 Euro 
 
Für Kinder, die am 01.08.2018 in das letzte Kindergartenjahr eintreten, findet, um 
Vertrauensschutz zu gewährleisten, übergangsweise (1 Jahr) die bisherige Regelung Anwendung. 
 
Bei gleichzeitiger Betreuung von unter 3-jährigen Geschwisterkindern in der gleichen Einrichtung 
reduziert sich der Teilnahmebeitrag für das zweite und jedes weitere Geschwisterkind unter 3 
Jahren um 20 %. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
9. Beratung und Beschlussfassung zur Teilnahme an der 

Kassenkreditentschuldung der HESSENKASSE 
VL-13/2018 

 
 
Herr Bürgermeister Nickel berichtet, dass bei der Hessenkasse Entscheidungen getroffen werden 
müssen. 
Das Land bietet den Kommunen an, sich ihre Kassenkredite über das Programm HESSENKASSE 
entschulden zu lassen. Dies bedeutet für Großalmerode, dass das Land die Kassenkredite in Höhe 
von 4,4 Mio. € übernimmt und die Stadt im Gegenzug für ca. 13-14 Jahre jährlich 25 € pro 
Einwohner an das Land als Entschuldungsanteil zahlt. Den gleichen Betrag zuzgl. Zinsen 
übernimmt das Land. Parallel dazu wird 2019 ein neues Regelwerk zur kommunalen 
Haushaltswirtschaft eingeführt, bei der eine Übernahme von Kassenkrediten ins folgende Jahr 
nicht mehr möglich ist und der Haushalt ausgeglichen sein muss. 
Für Großalmerode gibt es keine Alternative, da kurzfristig die bestehenden Schulden nicht 
abgelöst werden können und die Kommunalaufsicht bereits die Genehmigung des Haushalts 2018 
an die Bedingung der Teilnahme an der Kassenkreditentschuldung der Hessenkasse knüpft. 
Herr Bürgermeister Nickel empfiehlt, die vom Finanzministerium vorgegebenen Beschlüsse zu 
fassen. 
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Herr Liese berichtet, dass der Ausschuss 
sich mit 9 Ja-Stimmen für den Beschlussvorschlag entschieden hat. 
 
Herr Fraktionsvorsitzender Range sprach von einer „Mogelpackung des Landes“ und riet dennoch 
das „Geschenk“ der Schuldenübernahme durch das Land anzunehmen, obwohl er es nicht für gut 
heißt, mit welchen harten Bandagen das Land mit den Kommunen umgeht. Ohne die Teilnahme 
an der Hessenkasse wäre die Stadt Großalmerode in 2019 nicht mehr handlungsfähig, da ein 
Haushalt mit Kassenkrediten nicht mehr genehmigt würde. 
 
Herr Fraktionsvorsitzender Alt stimmt Herrn Range zu und stellt fest, dass das Land mit diesem 
geplanten Gesetz mal wieder das Konnexitätsprinzip bewusst umgeht. Auch die SPD sieht keine 
andere Alternative und stimmt der Teilnahme an der Hessenkasse zu. Positiv sah er immerhin, 
dass sich die Stadt künftig gezielt auf die Investitionen konzentrieren könne. Die notwendigen 
Haushaltskonsolidierungskonzepte der letzten Jahre wären damit vom Tisch. 
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Beschluss: 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, das Angebot des Landes zur 
Kassenkreditentschuldung nach dem Ersten Teil des HESSENKASSE-Gesetzes anzunehmen. 
 

2. Die Stadt Großalmerode verpflichtet sich, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und 
Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Ab dem 
Haushaltsjahr 2019 werden die Zahlungen der ordentlichen Tilgung und der Beitrag zum 
Sondervermögen HESSENKASSE grundsätzlich aus den Mitteln der laufenden 
Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet und somit eine Fremdfinanzierung vermieden. 
 

3. Die Stadt Großalmerode verpflichtet sich des Weiteren, nach der Maßgabe des 
HESSENKASSE-Gesetzes einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner (161.725 €) an 
das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. 
 

4. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat nach Maßgabe des Vorgenannten 
einen Antrag auf Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE an das 
Finanzministeriums zu richten, die hierfür erforderlichen Verpflichtungserklärungen 
unverzüglich zu übersenden und die Bestandkraft eines entsprechenden 
Bewilligungsbescheides durch Erklärung des Rechtsbehelfsverzichts unmittelbar 
herbeizuführen.  
   

5. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat des Weiteren, die zur Umsetzung 
der Kassenkreditentschuldung erforderliche Ablösevereinbarung mit der Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank Hessen (WIBank) zu schließen, in der insbesondere die zur Ablöse 
vorgesehenen Kassenkredite aufgeführt sowie die Ablösezeitpunkte und die Ablösemodalitäten 
geregelt und für den Fall, dass Zinsdienst- und Entschuldungshilfen beantragt und gewährt 
werden, die Kassenkredite aufgeführt und die Zahlungen festgelegt sind.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
10. Beratung und Beschlussfassung über die strategischen Ziele und 

Top-Kennzahlen für das Jahr 2019 
VL-15/2018 

 
Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der Vorsitzende Herr Liese, dass dieser dem 
Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt hat. 
 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die strategischen Oberziele für das Jahr 2019 und 
die Top-Kennzahlen in Form und Fassung der Anlage zur Verwaltungsvorlage. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 27 1 0 
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11. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 

VL-16/2018 

 
Herr Bürgermeister Nickel berichtet, dass die Geschäftsordnung durch die Einführung des neuen 
Ratsinformationssystems entsprechend anzupassen ist und dies einen Beschluss notwendig 
macht. 
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Herr Liese berichtet, dass der Ausschuss 
sich mit 9 Ja-Stimmen für den Beschlussvorschlag entschieden hat. 
 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die einfache, innere Geschäftsordnung in Form der 
Drucksache Nr. 7/2018. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
12. Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige 

Haushaltsausgabe sowie die Auftragsvergabe zur grundhaften 
Erneuerung und der Erneuerung von der Wasser- und 
Kanalleitungen der Gemeindestraßen „Eichhofstraße und 
Siedlerweg“ 

VL-17/2018 

 
 
Herr Bürgermeister Nickel teilt mit, dass die Verwaltung einen Fehler gemacht hat und dieser erst 
nach der Ausschreibung der Baumaßnahme aufgefallen sei. Die geschätzten Preise des 
Ingenieurbüros wurden im Haushalt 2018 (Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs) nicht übernommen. 
Mit dem Instrument der überplanmäßigen Haushaltsausgabe kann die 
Stadtverordnetenversammlung den Veranschlagungsfehler beheben, um eine erneute 
Verschiebung der Baumaßnahme, welche sich über 2 Jahre erstreckt, verhindern zu können. 
 
Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der Vorsitzende Herr Liese, dass dieser dem 
Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt hat. 
 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die überplanmäßigen Haushaltsausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 100 + 102 HGO i.V.m. § 6 des Feststellungsvermerkes 
für den Eigenbetrieb wie folgt: 

 

Invest.Nr.: Text Mittelüber- 
schreitung 

Bisheriger  
Ansatz 

I111010.32 Kanalisation Eichhofstraße Gesamt : 
davon Haushalt  :   
davon VE  :   

240.000 € 
120.000 € 
120.000 € 

150.000 € 
75.000 € 
75.000 € 

I111010.98 Kanalhausanschlusskosten allgemein 
davon Haushalt  :   
davon VE  :   

50.000 € 
50.000 € 

95.000 € 
60.000 € 
35.000 € 

I113010.32 Wasserversorgungsanlage 
Eichhofstraße 

115.000 € 
60.000 € 

90.000 € 
45.000 € 
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davon Haushalt  : 
davon VE  : 

55.000 € 45.000 € 

I113010.98 Wasserhausanschlusskosten 
allgemein 
davon Haushalt  :   
davon VE  :   

80.000 € 
80.000 € 

85.000 € 
50.000 € 
35.000 € 

 
Die Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsausgaben im Bereich der beiden 
Hausanschlusskosten erfolgt lediglich aus haushaltsrechtlichen Gründen. Da diese Ausgaben 
von den Hauseigentümern wieder zu 100% erstattet werden, stellen sie auch eine erhöhte 
Einnahme dar und haben somit keine Auswirkungen auf den Kreditbedarf.  
Den beantragten Mehrausgaben in Höhe von 240.000 € im Bereich der Kanalisation stehen 
Einsparungen bei den Sanierung von Kanalteilstrecken (Investitionsnummer I111010.90) in 
Höhe von 100.000 € gegenüber. Der Kreditbedarf erhöht sich somit absummiert um 20.000 €. 
Den um 120.000 € erhöhten Verpflichtungsermächtigungen stehen Einsparungen bei den VE 
für den Siedlerweg in Höhe 85.000 € gegenüber. Absummiert erhöht sich die VE somit lediglich 
um 35.000 € 
 
Den beantragten Mehrausgaben in Höhe von 60.000 € im Bereich der Wasserversorgung 
stehen Einsparungen bei dem Siedlerweg in Höhe von 5.000 € (Investitionsnummer 
I113010.92) gegenüber. Der Kreditbedarf erhöht sich somit absummiert um 55.000 €. Bei den 
VE ergeben sich keine Einsparungen, sodass sie voll den bisherigen Ansatz um 55.000 € 
erhöhen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
13. Beratung und Beschlussfassung zum Freibadbetrieb im Jahr 2018 VL-20/2018 
 
Herr Bürgermeister Nickel berichtet, dass es Brauch ist, vor der neuen Sommersaison die 
Rahmenbedingungen zu thematisieren. Es werden keine Preiserhöhungen vorgeschlagen. Die 
betrieblichen Öffnungszeiten und tariflichen Regelungen können wie 2017 eingehalten werden. Die 
Ausschreibung einer 2. Bademeisterstelle war erfolglos, jedoch hat der Bäderverbund eine 
personelle Unterstützung mit einem Mitarbeiter aus Hessisch Lichtenau zugesagt. Herr Nickel sieht 
dies als gute Perspektive für die Freibadsaison 2018. Er teilt mit, dass im Bäderverbund der Städte 
Hessisch Lichtenau, Waldkappel und Großalmerode derzeit Überlegungen zur gemeinsamen 
Ausbildung von Fachkräften erfolgen, um dann in den kommenden Jahren auf diese zurückgreifen 
zu können. Personal bedeutet, dass weitere Mittel notwendig sind. Über die Finanzierung ist später 
zu entscheiden. Jetzt ist eine Idee formuliert und angestoßen; für 2018 sind die Weichen gestellt. 
Des Weiteren ist gemäß Beschluss aus 2016 nach 2 Jahren die Weiterführung der Jahreskarte zu 
überprüfen. 
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Herr Liese berichtet, dass der Ausschuss 
sich mit 9 Ja-Stimmen für den Beschlussvorschlag entschieden hat. 
 
Herr Fraktionsvorsitzender Pforr teilt mit, dass auch die CDU-Fraktion das Angebot der 
Jahreskarte beibehalten möchte. Er sprach sich allerdings dafür aus, schon für 2019 eine Lösung 
durch die Einstellung einer zweiten Fachkraft zu finden. 
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Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

1. Der Bericht über den Verlauf der Badsaison 2017, die Entwicklung des Nutzerverhaltens 
und den erheblichen Sanierungs-, Reparatur- und Unterhaltungsbedarf des Bades wird zur 
Kenntnis genommen. 

2. Die wieder eingeführte Saisonkarte bleibt bestehen. Preiserhöhungen werden nicht 
vorgeschlagen. 

3. Anfang Mai sollen die für 2018 geltenden Entgelte veröffentlicht werden. Damit 
einhergehen soll auch bekannt gemacht werden, dass die Freibad-Saisoneröffnung z.B. am 
20.05.18 / Pfingsten angestrebt wird. Ein Saisonende ist zum 02.09.2018 geplant. 

4. Die Zusammenarbeit im Bäderverbund, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
Fachpersonal für die Freibadsaison in Großalmerode zur Verfügung gestellt werden soll, 
wird zur Kenntnis genommen. 

5. Die Öffnungszeiten von 2017 auch in 2018 beizubehalten, sofern die nachfolgenden 
Grundsätze eingehalten werden können. 

a. Keine Arbeitseinsätze ohne Pausen über 6 Stunden. 
b. Die Öffnungszeit des Freibades beginnt in der Woche erst um z.B. um 14:00 h. 

Sollte eine Fachkraft aus dem Bäderverbund zur Verfügung stehen kann auf 10:00-
20:00 Uhr umgestellt werden. 

c. Wochenendbetrieb mit Pausenüberbrückung durch DLRG-Rettungskräfte. 
Die Öffnungszeit an Samstagen, Sonntagen und Feiertag beginnt ab 10:00 Uhr. 

6. Der Badebetriebsleiter soll auch in 2018 sensibel von Garantiebadezeiten-Regelung 
Gebrauch machen, wenn absehbar ist, dass an diesen Tagen nur sehr wenige Menschen 
das Bad nutzen wollen. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 28 0 0 

 
 
14. Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung einer 

ehrenamtlichen Stadträtin / eines ehrenamtlichen Stadtrats 
MI-1/2018 

 
 
Als Nachrücker von Herrn Manfred Herrmann im Magistrat wird Herr Alexander Prauß zum 
Stadtrat ernannt. 
 
 

 
 
 
Da diese Stadtverordnetenversammlung die letzte von Herrn Bürgermeister Nickel vor der 
Amtsübergabe am 05.06.2018 ist, ergreift Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker noch einmal 
das Wort. Er bedankt sich bei Herrn Bürgermeister Nickel für die gute Zusammenarbeit. Mit ihm 
habe er stets einen Fachmann an der Seite gehabt und wurde nie enttäuscht. 
 
Herr Bürgermeister Nickel bedankt sich bei den Mandatsträgern für ihr Engagement in den 
Gremien. Dieser Dank gilt auch allen Vorgängern in den letzten 18 Jahren. Herr Nickel bittet um 
Verständnis, dass er seine Abschiedsworte erst am 05.06.2018 vortragen wird. Es liegt noch Arbeit 
auf dem Schreibtisch, die abzuarbeiten sei, damit er am 11.06.2018 ein gut bestelltes Feld 
übergeben kann. Mit folgenden Worten beendet Herr Nickel seine kurze Rede: „Sorgen Sie weiter 
für eine gute Entwicklung der Stadt, sie hat es verdient!“ 
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Stadtverordnetenvorsteher Frank Anacker schließt die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Großalmerode um 21:25 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme. 
 
 
 
 
 
Großalmerode, 27.04.2018 
 

   

Stadtverordnetenvorsteher  Schriftführerin 

Frank Anacker  Anja Reuß 

 

 



Magistratsbericht zur Stadtverordnetenversammlung 
am 26.04.2018 

Seit der letzten Stadtverordnetensitzung am 01.02.2018 haben 7 Magistrats-

sitzungen stattgefunden. 

 

Auftragsvergaben 

 

Zusatzausrüstung LF 10, FFW Laudenbach 23.075,35 € 

Treppengeländerertüchtigung Rote Schule 13.054,30 € 

Auftragserweiterung Elektro 19.175,48 € 

Planungsauftrag  Auf dem Klengenberg 26.172,46 € 

Planungsauftrag  In der Welsebach 49.313,85 € 

Planungsauftrag Fuchshecke, unterer Teil  26.263,35 € 

Frontausleger Fendt-Geräteträger 43.266,02€ 

Gerüstbauarbeiten Museum 13.155,20 € 

Kanalsanierung im Bereich VTS, Jonasbach 30.844,23 € 

Beladungsgegenstände für LF 10 Laudenbach 13.513,90 € 

Beweissicherung Tiefbaumaßnahmen 9.698,50 € 

 

Weitere Themen in den Sitzungen waren u.a.: 
 

 Personalangelegenheiten 

 Ratskellerverpachtung 

 Bauleitplanungen „Im breiten Tal“ und „Ziegenberg“  

 Grundstücksankauf, Kindergarten Laudenbach, ca. 30.000,- € 

 Bauanträge  

 Grundstücksschenkung, Über den Höfen 11 



 Feuerwehrangelegenheiten (Wehrführung  Epterode, Verfahren zur Verleihung von 

Dienstgraden, Trägerschaft Stadtfeuerwehrtag) 

 Neubewertung  der Straßenbaumaßnahme Trubenhausen 

 Anfrage des Stadtverordneten Fischer zur Feuerwehrausstattung (Rettungsboot) 

 Anpassung der Wahlbezirke in Großalmerode 

 Bedarfsprognose Flachdachkindergarten 

 Abschlußbericht zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 



 

Mitteilungsvorlage 

- öffentlich - 

MI-2/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 28.03.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018     

 
Betreff: 

Verabschiedung ausgeschiedener Mandatsträger 
 
Mitteilung / Information: 

Mit Wirkung zum 02.11.2017 hat Herr Max Grotepaß seine Mandate in der 
Stadtverordnetenversammlung und im Ortsbeirat Rommerode niedergelegt. 
 
Am 28.12.2017 legte Herr Walter Oetzel sein Mandat als Stadtverordneter nieder. Er war knapp 17 
Jahre lang Mandatsträger. 
 
Beide ausgeschiedenen Mandatsträger werden in der Stadtverordnetenversammlung durch den 
Stadtverordnetenvorsteher verabschiedet werden. 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-14/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 28.03.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Groß-
almerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung über die Verleihung der Bezeichnung "Ehrenstadtrat" 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt Herrn Manfred Herrmann die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenstadtrat“ zu verleihen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Verleihung der Ehrenbezeichnung hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
Sachdarstellung: 

Nach § 9 Abs. 2 der Hauptsatzung können Personen, die als Mitglieder der Stadtverordnetenver-
sammlung insgesamt mindestens 25 Jahre ein Mandat in der Stadt ausgeübt haben, die Bezeich-
nung Ehrenstadtverordnete bzw. Ehrenstadtverordneter verliehen bekommen. Gemäß § 28 Abs. 2 
HGO kann hingegen schon ab einer Mandatszeit von 20 Jahren eine Ehrenbezeichnung verliehen 
werden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung am 12.02.2003 beschlossen, dass 
Abweichungen von den in der Hauptsatzung festgelegten 25 Jahren möglich sind, wenn die be-
sonderen Umstände des Einzelfalls dies gebieten. Die Entscheidung über die Verleihung einer 
Ehrenbezeichnung obliegt gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 3 HGO der Stadtverordnetenversammlung. 
 
Mit Wirkung zum 31.03.2018 hat Herr Manfred Herrmann sein Mandat als ehrenamtlicher Stadtrat 
niedergelegt. 
Herr Herrmann war vom 01.04.1997 bis 31.01.2000 Stadtverordneter und anschließend bis zum 
31.03.2001 Stadtverordnetenvorsteher. Von 2001 bis 2016 war er Erster Stadtrat und anschlie-
ßend ehrenamtlicher Stadtrat. Somit hat Herr Herrmann insgesamt 21 Jahre sein Mandat als Ge-
meindevertreter bzw. Ehrenbeamter ausgeübt. 
Darüber hinaus war Herr Herrmann von 1993 bis 1997 Mitglied der Städtepartnerschaftskommissi-
on und nimmt seit 2010 das Amt als Ortsgerichtsschöffe wahr. In den Jahren 2016 und 2017 leitete 
er die Baukommission als Vorsitzender. 
 
Der Magistrat schlägt daher der Stadtverordnetenversammlung vor Herrn Manfred Herrmann auf-
grund seiner herausragenden Verdienste in den Gremien der Stadt Großalmerode die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrenstadtrat“ zu verleihen. 
 
Im Anschluss an die Beschlussfassung wird die Verleihung der Ehrenbezeichnung in der Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung durch den Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher voll-
zogen werden. 
 
Nickel 
Bürgermeister 



Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-21/2018 

Federführendes Amt Haupt- und 
Finanzabteilung   

 
Datum 09.04.2018 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Haupt- und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 
Wahl der Schöffen für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einstimmig gemäß § 55 Abs. 2 HGO, dass 
folgende Personen in der Reihenfolge des Posteingangs in die Vorschlagsliste der 
Schöffen bei den Gerichten für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 aufzunehmen sind: 
 

Nr. Name Vorname Eingang 
1 Riemann Thomas 26.03.18 
2 Weymar Jörg 28.03.18, 10:00 h 
3 Fischer Uwe 28.03.18, 22:00 h 
4 Huppach Gerd 09.04.18 
5    
6    
7    
8    

 
Alternativ: 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt gemäß § 55 Abs. 3 HGO in offener / geheimer 
Wahl folgende Personen auf die Vorschlagsliste für die Schöffen bei den Gerichten für die 
Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023  
 
(gewählt ist nur wer mindestens 21 Stimmen erhält): 
 

Nr. Name Vorname Wahlergebnis 
1 Riemann Thomas  
2 Weymar Jörg  
3 Fischer Uwe  
4 Huppach Gerd  
5    
6    
7    
8    
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Finanzielle Auswirkungen: 
- 
 
Sachdarstellung: 
Die Städte und Gemeinden haben Vorschlagslisten für diese Schöffen aufzustellen. Die 
endgültige Auswahl der Schöffen steht nicht in der unmittelbaren Zuständigkeit der 
Kommunen. Gesetzliche Grundlage für das Aufstellen der Vorschlagslisten sind die §§ 36 
bis 38 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG). Weitere Regelungen trifft der Erlass des 
Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.02.2018. 
Die Stadt Großalmerode hat für die anstehende Wahlperiode mindestens 4 Schöffen 
vorzuschlagen. Die Vorschlagsliste soll aber die doppelte Anzahl, also mindestens 8 
Vorschläge enthalten. 
 
Die Fraktionen haben, nachdem sie von der Verwaltung über das Verfahren in Kenntnis 
gesetzt wurden, bis heute (10.04.2018) lediglich folgende Vorschläge unterbreitet.  
Es wird den Gremien vorgeschlagen, sich einvernehmlich auf einen gemeinsamen 
Wahlvorschlag verständigen zu wollen. 
 
Folgende Fraktionsvorschläge liegen vor: 
Nr. Name Vorname vorschlagende Fraktion 
1 Fischer Uwe WG 
2 Huppach Gerd SPD 
3    
 
Darüber hinaus haben sich folgende Personen bei der Verwaltung um Aufnahme in die 
Vorschlagsliste beworben: 
  
Nr. Name Vorname Anschrift Alter 
1 Riemann Thomas Walburger Str. 23 61 
2 Weymar Jörg Sudetenstr. 8 47 
 
Die Fraktionssprecher wurden frühzeitig über vorstehende Bewerbungen informiert.  Herr 
Stadtverordneter Range hat signalisiert, dass die WG-Fraktion eine Aufnahme der „freien“ 
Bewerber in eine gemeinsame Liste unterstützen würde. 
 
Großalmerode soll mindestens 8 Vorschläge unterbreiten. Da die Bereitschaft 
Ehrenämter zu übernehmen grundsätzlich unterstützt werden sollte, schlägt die 
Verwaltung vor, alle Vorgeschlagenen und Bewerber in einem gemeinsamen 
Wahlvorschlag zusammen zu fassen. 
 
Wenn diesem Vorschlag gefolgt würde, kann gemäß § 55 Abs. 2 HGO der Wahlvorschlag 
durch einstimmigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung angenommen werden 
(Stimmenthaltungen sind unerheblich).  
Falls dies nicht möglich ist, ist grundsätzlich über jeden Wahlvorschlag getrennt und 
geheim abzustimmen.  
Wenn sich aber kein Widerspruch erhebt, kann gemäß § 55 Abs. 3 HGO anstelle der 
geheimen Wahl  o f f e n  über jeden einzelnen Wahlvorschlag abgestimmt werden. 
Wenn eine individuelle Wahl erforderlich wird, ist für die Aufnahme in die 
Vorschlagsliste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 
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Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung (mindestens 21) erforderlich (§ 36 
Abs. 1 Satz 2 GVG). 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
 
 



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-22/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 10.04.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Ortsgerichtsvorsteher/in und ein Ortsgerichtsschöffe/in 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einstimmig gemäß § 55 Abs. 2 HGO, dass 
folgende Personen in die Vorschlagsliste der Ortsgerichtsschöffen aufzunehmen sind: 
 

Nr. Name Vorname vorschl.Fraktion  Hinweise 

1 Siebold Dieter WG OG Schöffe 06/18 – 05/28 

2     

3     

4     

 
 
 
Alternativ: 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt gemäß § 55 Abs. 3 HGO in offener / geheimer 
Wahl folgende Personen auf die Vorschlagsliste der Ortsgerichtsschöffen: 
 

Nr. Name Vorname vorschl.Fraktion  Hinweise 

1 Siebold Dieter WG OG Schöffe 06/18 – 05/28 

2     

3     

4     

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Sachdarstellung: 

 
 
 
Das Ortsgericht besteht aus dem/der Vorsteher/in sowie 4 weiteren Ortsgerichtsschöffen 
und setzt sich aktuell wie folgt zusammen: 
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Die letzte ordentliche Wahl der 4 Ortsgerichtsschöffen fand in 2005 statt. Wegen 
zwischenzeitlich erfolgter Nachbesetzungen und Verkürzung der Wahldauer bei Herrn 
Hesse enden die Amtszeiten der Schöffen zu unterschiedlichen Terminen.  
Im Jahr 2018 enden die Amtszeiten der Ortsgerichtsvorsteherin Frau Heckmüller und des 
Schöffen Ullrich Möller. 
 
Die Ortsgerichtsvorsteherin Frau Heckmüller und Herr Ullrich Möller haben mitgeteilt, dass 
sie (derzeit) nicht erneut für das Amt zur Verfügung stehen.  
 
Für die Berufung und Entlassung von Ortsgerichtsmitgliedern ist der Direktor des 
Amtsgerichts zuständig. Die Berufung erfolgt auf Vorschlag der Stadt nach einer Wahl in 
der Stadtverordnetenversammlung. Die Amtszeit dauert in der Regel 10 Jahre. Sie kann 
verkürzt werden, wenn das Mitglied das 65. Lebensjahr überschritten hat. 
 
Die Fraktionen haben, nachdem sie von der Verwaltung über das Verfahren in Kenntnis 
gesetzt wurden, bis heute (10.04.2018) lediglich folgende Vorschläge unterbreitet.  
Es wird den Gremien vorgeschlagen, sich einvernehmlich auf einen gemeinsamen 
Wahlvorschlag verständigen zu wollen. 
 
Folgende Fraktionsvorschläge liegen bisher nur vor: 

Nr. Name Vorname Fraktion  Hinweise 

1 Siebold Dieter WG als OG-Schöffe, anstelle H. Möller 

   
 

als OG-Vorsteher/in anst. Fr.Heckmüller 

 

Für den Fall, dass dem Gericht kein/e ehrenamtlich/e Vorsteher/in vorgeschlagen werden 
kann, bestellt nach derzeitigem Kenntnisstand der Verwaltung der zuständige Direktor 
eine/n hauptamtliche/n Rechtspfleger zum Ortsgerichtsvorsteher. Der von den 
ehrenamtlichen Vorstehern bisher vorbildlich sichergestellte Bürgerservice wird 
voraussichtlich nicht mehr in dieser Form aufrechterhalten werden können. 
 
Falls es zu keinem gemeinsamen Wahlvorschlag aller Fraktionen mit einstimmiger 
Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung kommt, ist grundsätzlich über 
jeden Wahlvorschlag getrennt und geheim abzustimmen. Wenn sich kein Widerspruch 
erhebt, kann gemäß § 55 Abs. 3 HGO anstelle der geheimen Wahl  o f f e n  über jeden 
einzelnen Wahlvorschlag abgestimmt werden. 

Funktion Name Vorname 
Geb.-

Datum 
Alter 

Letzte 
Wahl 

Wahlzeiten
de 

Vorsteherin  Heckmüller Vera 27.07.1944 
73 

2013 08.04.2018 

Schöffe Möller Ullrich 30.01.1963 
54/55 

2008 02.06.2018 

Schöffe 
stellv. Vorsteher 

Herrmann Manfred 04.03.1950 
65 

2010 27.04.2020 

Schöffe Hesse Karl-Wilhelm 17.12.1942 
75 

2015 23.06.2020 

Schöffin Groh Ria 18.12.1950 
67 

2015 23.06.2025 
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Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von mehr als der Hälfte 
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung (mindestens 
16) erforderlich. 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-23/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 10.04.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Wahl des Schiedsmannes und seines Stellvertreters 
 
Beschlussvorschlag: 

I.) Die Stadtverordnetenversammlung wählt in offener Abstimmung aufgrund des 
gemeinsamen Vorschlages aller Fraktionen 
Herrn Thomas Schutze   zur Schiedsperson  
für die Amtsperiode 03.06.2018 bis 02.06.2023 
 
II.) Die Stadtverordnetenversammlung wählt in offener Abstimmung aufgrund des 
gemeinsamen Vorschlages aller Fraktionen 
Frau / Herrn  …………….  zur stellvertretenden Schiedsperson  
für die Amtsperiode 03.06.2018 bis 02.06.2023 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Sachdarstellung: 

Die Wahlzeit der Schiedspersonen der Stadt Großalmerode ist abgelaufen. Gemäß § 4 des 
Hess. Schiedsamtsgesetzes ist eine Neuwahl durch die Stadtverordnetenversammlung 
erforderlich.   
Die Wahlzeit beträgt 5 Jahre und betrifft hier den Zeitraum 03.06.2018 bis 02.06.2023. 
Zur Wahl ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, mindestens die Hälfte der gesetzlichen 
Mitglieder müssen für die Wahlvorschläge oder den Beschlussvorschlag stimmen. 
Die Wahl der Stadtverordnetenversammlung wird dem zuständigen Amtgericht mitgeteilt. 
Dessen Direktor beruft die Schiedspersonen in das jeweilige Ehrenamt nach § 26 HGO. 
 
Die Amtszeit der Schiedsperson Thomas Schultze und seines Stellvertreters Thomas Käse 
endet am 02.06.2018. Herr Schultze hat mitgeteilt, dass er für eine weitere Amtszeit zur 
Verfügung steht. Auf eine Nachfrage bei Herrn Käse wurde aus formellen Gründen verzichtet. 
Die bevorstehende Wahl wurde mit dem Hinweis darauf, dass sich interessierte Personen zur 
Wahl stellen können, in geeigneter Form bekannt machen und die Fraktionen wurden 
ihrerseits frühzeitig um Wahlvorschläge gebeten. 
Bis heute, 10.04.2018, liegen außer der „Bewerbung Schultze“, keine Vorschläge oder 
Bewerbungen vor. 

 
Da ein Wahlvorschlag aller Fraktionen für 2 ungleiche Stellen ( Schiedsperson und 
Stellvertreter) vorliegt, wird nicht die Verfahrensweise gemäß § 55 Abs. 2 HGO empfohlen. 
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Gemäß § 55 Abs. 3 HGO ist grundsätzlich über jeden Wahlvorschlag getrennt und geheim 
abzustimmen. Wenn sich aber kein Widerspruch erhebt, kann anstelle der geheimen Wahl  
offen über jeden einzelnen Wahlvorschlag abgestimmt werden. 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
 
 



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-9/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 28.02.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Gestattungsvertrages für 
überörtliche Energieversorgungsanlagen mit den EnergieNetz Mitte GmbH 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Entwurf des Gestattungsvertrages für überörtliche 
Energieversorgungsanlagen mit der EnergieNetz Mitte GmbH in Form der 
Stadtverordnetendrucksache Nr. 05/2018 zu und ermächtigt und beauftragt den Magistrat diesen 
Vertrag abzuschließen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Keine finanziellen Auswirkungen. 
 
Sachdarstellung: 

Die EnergieNetz Mitte GmbH, Kassel, (ENM) trat im Zuge der Entflechtung des örtlichen 
Stromnetzes und des Gasnetzes im Mitte 2015 an die Stadt heran und bat um den 
Abschluss eines Gestattungsvertrages für überörtliche Energieversorgungsanlagen. Die 
bereits in 2015 im Amt befindlichen Mandatsträger werden sich ggfls. erinnern bzw. 
können aus einschlägigen Dokumenten ersehen, dass ein wichtiger Kernpunkt des 
Netzkaufvertrages und Entflechtungskonzeptes zwischen ENM und Stadtwerke 
Großalmerode GmbH (SGG) darin bestand und noch besteht, dass die ENM im Gebiet der 
Stadt Großalmerode weiterhin Mittelspannungsanlagen betreiben möchte oder muss, um 
im umliegenden ENM-Netz die Versorgungssicherheit aufrecht erhalten zu können. 
 
Von ca. 2008 (Neuausschreibung der Konzessionen für Strom- und Gasnetzbetrieb) bis 
2015 gingen die Verwaltung und verschiedene „Fachleute“ davon aus, dass die ENM, 
wenn sie (wie absehbar) im Gemeindegebiet weiterhin Mittelspannungsanlage betreiben 
würde, dafür auch Konzessionsabgaben oder Gestattungsentgelte zu entrichten hätte. Mit 
entsprechenden Vorgaben und Erwartungshaltungen wurden die Verhandlungen mit ENM 
aufgenommen und geführt, stießen allerdings bezüglich eines Gestattungsentgeltes auf 
entschiedene Ablehnung der ENM. 
Nachdem über die sonstigen Regelungen eines Gestattungsvertrages weitgehend 
Einvernehmen erzielt war, wurde unsererseits ein Gutachten des einschlägig 
renommierten Büros Becker Büttner Held (BBH) eingeholt. Dies kommt im Wesentlichen 
zum Ergebnis, dass ENM für verbliebene 4 Endverbraucher, die in der Tiefenbach, im 
Bahnhof Steinholz und in Bransrode unmittelbar aus der Mittelspannungsebene von ENM 
versorgt werden, konzessionsabgabepflichtig ist. Darüber hinaus könnte die Stadt ein 
Wegenutzungsentgelt für Transit- oder Mittelspannungsanlagen nur erheben, wenn sie 
dies grundsätzlich und in allen Fällen auch erheben würde. 
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Das Gutachten von BBH ist schwer verständlich und widersprüchlich. Nach Ausschließen 
aller „Wenn´s und „Aber´s“, kommt es faktisch zu einem negativen Ergebnis bezüglich der 
Entgeltfrage.  
 
Um nochmals aufkommende Zweifel auszuräumen wurde der Sachverhalt am 27.02.18 
auch mit dem zuständigen Referenten des Hessischen Städte- und Gemeindebundes 
erörtert. Auch Herr Grobba kommt zu dem Ergebnis, dass die Stadt keine Chancen und 
Möglichkeiten hat ein Gestattung- oder Nutzungsentgelt für Transitleitungen von ENM zu 
verlangen und durchzusetzen. 
 
 
Der heute zur Beratung und Beschlussfassung gestellte Gestattungsvertrag wurde bereits 
im Oktober 2015 final mit ENM verhandelt. Es ist aus diesem Grunde ein (heute 
rückwirkendes)  Inkrafttreten zum 01.01.2016 vorgesehen. Das Außerkrafttreten ist für den 
30.06.2031, damit übereinstimmend mit dem Ende des derzeitigen Konzessionsvertrages 
zwischen Stadt und der SGG terminiert.  
 
Die ENM hat mit Rücksicht auf verschiedenste Belastungen, die in der Verwaltung in den 
letzten 2 Jahren zu schultern waren, wiederholt zugestimmt, dass die Priorität des 
Vertrages zurück gestellt wird. Nunmehr ist es aber an der Zeit den Vertrag umgehend 
abzuschließen, um Rechtssicherheit für die Beteiligten zu erreichen. 
 
Der Vertrag regelt im Wesentlichen folgende Inhalte: 
 

Nr. Inhalt Seiten 

1.  Einleitung 2 

2.  Vertragsgegenstand 3 

3.  Gestattungsentgelt 4 

4.  Baumaßnahmen, Gewährleistung 4 

5.  Erteilung und Einholung von 
Leitungsauskünften 

5 

6.  Folgepflicht und Folgekosten 6 

7.  Haftung 7 

8.  Informationspflicht 7 

9.  Übertragung des Vertrags 7 

10.  Vertragsdauer 8 

11.  Schlussbestimmungen 8 

 
Er ist als Entwurf und Stadtverordnetendrucksache Nr. 05/2018 beigefügt. 
Das BBH-Gutachten ist als Stadtverordnetendrucksache Nr. 04/2018 beigefügt. 
 
 

N i c k e l  
Bürgermeister 
Anlage(n): 
1. BBH-Gutachten     
2. Gestattungsvertrag ENM     



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-10/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 28.02.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Großalmerode 05.03.2018 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2014 und die 
Erteilung der Entlastung 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vermögens-, Gesamtergebnis- und Gesamtfi-
nanzrechnung sowie den Schlussbericht der Revision des Werra-Meißner-Kreises zur Kenntnis. 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Jahresabschluss 2014 zu und erteilt dem Magistrat 
gemäß § 114 Abs. 1 HGO die Entlastung. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Der Jahresabschluss stellt die finanziellen Auswirkungen im Jahr 2014 dar. 
 
Sachdarstellung: 

Der Jahresabschluss 2014 wurde von der Revision des Werra-Meißner-Kreises im August 2017 
geprüft. Eine Abschlussbesprechung fand aufgrund der geringen Anzahl und Bedeutung der 
Hinweise in Absprache mit der Revision nicht statt. Der Schlussbericht liegt der Verwaltung seit 
dem 21. Februar 2018 vor. Aufgrund des Umfangs des Jahresabschlusses 2014 von ca. 150 
Seiten wurde davon abgesehen, diesen mit der Einladung zu versenden. Der komplette 
Jahresabschluss ist im Ratsinformationssystem hinterlegt und kann zusätzlich jederzeit in der 
Verwaltung eingesehen werden. Nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung 
und öffentlicher Bekanntmachung wird der Jahresabschluss gemäß § 114 Abs. 2 HGO an 7 Tagen 
zur Jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
Das HH-Jahr 2014 schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 33.345.509,46 € (Vergleich 
Vorjahr: 33.943.981,15 €) ab. Die Gesamtergebnisrechnung (G. u. V.) weist einen Jahresfehl-
betrag von -587.727,16 € aus, welcher eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge hat. Abzüglich 
dieses Fehlbetrages reduziert sich das Eigenkapital zum 31.12.2014 auf 4.902.877,29 €. 
 
 

N i c k e l  

Bürgermeister 
 
Anlage(n): nur im Ratsinformationssystem bzw. zur Einsichtnahme in der Verwaltung (s. o.) 
1. Bericht Jahresabschluss 2014     
2. Bilanz 2014     
3. Ergebnisrechnung 2014     
4. Finanzrechnung 2014     
5. Prüfbericht der Revision 









































































































































































































































































































































finn.thomsen
Schreibmaschinentext
Aufgrund des Umfangs (58 Seiten) stehen die Anlagen nur im Ratsinformationssystem bzw. zur Einsichtnahme in der Verwaltung zur Verfügung.























































































































  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-11/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 09.03.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Großalmerode 19.03.2018 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Neuwahl eines Vertreters/ einer Vertreterin für die Verbandsversammlung der 
ekom21 - KGRZ Hessen 
 
Beschlussvorschlag: 

Der bisherige Vertreter in der Verbandsversammlung der ekom21 – KGRZ Hessen, Herr Andreas 
Nickel, wird mit Wirkung zum 10. Juni 2018 aus dem Amt abberufen. Als neuer Vertreter in der 
Verbandsversammlung wird mit Wirkung ab dem 11. Juni 2018 Herr Finn Thomsen gewählt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Der Vertreterwechsel hat keine finanziellen Auswirkungen. 
 
Sachdarstellung: 

Nach § 6 Abs. 2 der Verbandssatzung der ekom21 wählt die Stadtverordnetenversammlung für die 
Dauer ihrer Amtszeit einen Vertreter und einen Stellvertreter für die Vertreterversammlung. Das 
Mandat gilt personenbezogen. Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung findet am 21. Juni 
2018 statt. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat auf ihrer Sitzung am 19./20. Mai 2016 als Vertreter für die 
Verbandsversammlung Herrn Andreas Nickel gewählt. Stellvertreter wurde Herr Egon Marbach. 
 
Die Amtszeit als Bürgermeister endet für Herrn Andreas Nickel am 10. Juni 2018. Ab dem 11. Juni 
2018 wird Herr Finn Thomsen das Bürgermeisteramt übernehmen. Da die Vertretung in der 
Vertreterversammlung der ekom21 – KGRZ Hessen eng mit der Tätigkeit als Bürgermeister 
verbunden ist wird vorgeschlagen ab dem 11. Juni 2018 Herrn Finn Thomsen als Vertreter zu 
benennen. Auf den Stellvertreter Herrn Egon Marbach hat diese Entscheidung keine Auswirkung. 
 
Da nur eine Stelle zu besetzen ist wird nach Stimmenmehrheit gewählt. Wenn kein Widerspruch 
eingelegt wird kann gem. § 55 Abs. 3 HGO durch Handaufheben abgestimmt werden. Wird der 
offenen Abstimmung widersprochen, so wird schriftlich und geheim gewählt. 
 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
 
 



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-12/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 15.03.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Großalmerode 03.04.2018 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung über die Freistellung und Änderung der Teilnahmebeiträge 
für die Kindertageseinrichtungen 
 
Beschlussvorschlag: 

Jedes Kind, das eine Tageseinrichtung im Stadtgebiet besucht, wird ab dem vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt vom vertraglich oder satzungsgemäß vereinbarten Teilnahme- 
oder Kostenbeitrag für die Förderung in einer Kindergartengruppe oder einer altersübergreifenden 
Gruppe nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 oder 4 HKGJB für einen Betreuungszeitraum von sechs Stunden 
täglich freigestellt. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt der Arbeiterwohlfahrt Werra-Meißner e. V. die 
Modulzeiten und die Teilnahmebeiträge für die Kindertagesstätten im Stadtgebiet ab 01. August 
2018 wie folgt zu ändern: 
 

 Modul 1: 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

 Modul 2: 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

 Modul 3: 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Für die Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres werden folgende Teilnahmebeiträge 
empfohlen: 

 Modul 1: 235 Euro 

 Modul 2: 245 Euro 

 Modul 3: 290 Euro 
 
Für die Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres werden folgende Teilnahmebeiträge 
empfohlen: 

 Modul 1: kostenfrei 

 Modul 2: 25 Euro 

 Modul 3: 75 Euro (alternativ: 115 Euro bzw. 49,40 Euro) 
 
Bei gleichzeitiger Betreuung von unter 3-jährigen Geschwisterkindern in der gleichen Einrichtung 
reduziert sich der Teilnahmebeitrag für das zweite und jedes weitere Geschwisterkind unter 3 
Jahren um 20 %. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

1) Da die von der Landesregierung vorgesehene Bezuschussung in Höhe von 135,60 € monatlich 
pro Kind nicht die bisherigen Elternbeiträge erreicht und durch die Übernahme der 
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Teilnahmebeiträge für 6 Stunden die Wahl eines höheren und somit für die Stadt Großalmerode 
teureren Moduls erwartet wird, wird sich das Defizit im Bereich der Kindertagesstätten weiter 
erhöhen. 
 
2) Das Land Hessen finanziert die Freistellung für die Eltern nur teilweise aus Landesmitteln. Ein 
Anteil von 89,6 Mio Euro jährlich wird den allgemeinen Finanzzuweisungen entnommen. Diese 
Zuweisungen waren bisher von den Kommunen ohne Zweckbindung verwendbar. Die Höhe der 
Zuweisung aus dem allgemeinen Finanzausgleich wird sich daher zukünftig reduzieren. Die 
Erträge werden daher im Ergebnishaushalt bezogen auf die Stadt Großalmerode (Schlüsselzahl 
0,0008180) um etwa 73.000 Euro sinken. 
 
3) Durch die rechtliche Freistellung der Kommunen, sich für oder wider einer Freistellung zu 
entscheiden, umgeht das Land Hessen das Konnexitätsprinzip, sodass die höheren Belastungen 
der Kommune nicht durch das Land ausgeglichen werden. 
 
Sachdarstellung: 

Die Fraktionen der CDU und Bündnis90/Die Grünen planen eine Änderung des Hessischen 
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) und anderer Rechtsvorschriften. Wesentlicher 
Bestandteil ist die Gebührenfreistellung von Kindern über 3 Jahren für einen Zeitraum von 6 
Stunden pro Tag. 
 
Das Gesetz überlässt es den Kommunen zu entscheiden, ob sie die Freistellung vom 
Teilnahmebeitrag für über 3-jährige Kinder für den Zeitraum von 6 Stunden täglich vornimmt. 
Entscheidet sich die Kommune hierfür erhält sie im Wege der Festbetragsfinanzierung eine 
zusätzliche Zuwendung in Höhe von 1.627,20 Euro (entspricht 135,60 € monatlich) pro Kind. 
Maßgeblich ist die Anzahl der in der Gemeinde zum 31.12. des Vorvorjahres gemeldeten 
Kinderzahl, die in diesem Jahr das dritte, vierte, fünfte oder sechste Lebensjahr vollendet haben, 
wobei die Zahl der Kinder, die das sechste Lebensjahr vollenden, zur Hälfte berücksichtigt werden. 
 
Für Besuchszeiten, die über 6 Stunden hinausgehen, kann nur der diesem Zeitanteil 
entsprechende Teilnahme- oder Kostenbeitrag erhoben werden. 
 
Zum 01.03.2018 waren die Kindertagesstätten im Stadtgebiet wie folgt belegt: 

Modul unter 3-jährige über 3-jährige 

bis 12 Uhr 0 5 

bis 14 Uhr 15 92 

bis 16 Uhr 14 62 

 
Insgesamt werden 29 Kinder unter 3 Jahren und 159 Kinder über 3 Jahren betreut. Es gibt 4 
Integrationskinder im Kindergartenalter. 
 
Das 12-Uhr-Modul wird derzeit nur von 5 Kindern in Anspruch genommen. Nach Auskunft der 
AWO ist den meisten Eltern ein Abholen bis 12 Uhr nicht möglich. Einige Kindergartenkinder 
werden deshalb im 14-Uhr-Modul angemeldet und müssen –falls sie nicht am Mittagessen 
teilnehmen- bis 13 Uhr abgeholt werden. Es wird daher vorgeschlagen das 12-Uhr-Modul 
aufzulösen und wieder zu einem 13-Uhr-Modul zurückzukehren, auch wenn dies durch den 
Betreuungsmittelwert den gleichen Personalaufwand erfordert wie das 14-Uhr-Modul. 
 
Mit der Rückkehr zum 13-Uhr-Modul würde ein sechsstündiges Modul angeboten werden, welches 
für Kindergartenkinder kostenfrei ist. Durch den dann höheren Personalschlüssel entsteht bei unter 
3-jährigen Kindern ein zusätzlicher Zeitpuffer von 1,73 Fachkräftestunden pro Woche und bei über 
3-jährigen Kindern von 0,6 Fachkräftestunden pro Woche. 
 
Für den Bereich der Kindertagesstätten wurde eine Kostenrechnung durchgeführt, um die 
Platzkosten für die einzelnen Module zu errechnen. Vom Ergebnis wurde die Landesförderung 



 

Beschlussvorlage VL-12/2018   Seite 3 von 4 

(inkl. neuer Förderung zur Beitragsfreistellung) in Abzug gebracht, um die bei der Stadt 
Großalmerode verbleibenden Kosten festzustellen: 
 

Moduldauer unter 3-jährige über 3-jährige 

bis 12 Uhr 664,40 € 251,50 € 

bis 13/14 Uhr 787,86 € 311,42 € 

bis 16 Uhr 1.050,86 € 415,18 € 

 
An diesen städtischen Kosten pro Kindergartenplatz können die Eltern durch Teilnahmebeiträge 
beteiligt werden. Die Differenz zwischen dem Teilnahmebeitrag und den städtischen Platzkosten 
ist aus allgemeinen städtischen Haushaltsmitteln zu tragen. 
 
Neue Beiträge im Bereich der unter 3-jährigen gibt es nur durch die Modulveränderung von 12 
auf 13 Uhr Handlungsbedarf. Für das 12-Uhr-Modul wird bisher ein Betrag von 220 Euro . Es wird 
vorgeschlagen für das 13-Uhr-Modul den Teilnahmebeitrag auf 235 Euro festzulegen. 
 
Durch die 6-Stunden-Freistellungsregelung gibt es bei den Kindern ab drei Jahren in allen 
Modulen Handlungsbedarf. Das 13-Uhr-Modul ist kostenfrei zu stellen. Für das 14-Uhr-Modul wird 
ein Teilnahmebeitrag von 25 Euro vorgeschlagen, welcher der halben Differenz zwischen den 
Kosten einer 12-Uhr-Betreuung (251,50 €) und 14-Uhr-Betreuung (311,42 €) entspricht. Die Eltern 
werden dadurch nur an dem über 6 Stunden hinausgehenden Zeitanteil (1 Stunde) beteiligt. 
 
Die kostenmäßige Differenz zwischen dem 14-Uhr-Modul (311,42 €) und dem 16-Uhr-Modul 
(415,18 €) entspricht 103,76 Euro. Zuzüglich des Elternbeitrags für das 14-Uhr-Modul (25 €) wäre 
ein Teilnahmebeitrag von 127,76 Euro zulässig. Drei Alternativen sollten diskutiert werden: 
 
a) Neuberechnung 
Legt man der Landesförderung von 135,60 Euro zu Grunde, die faktisch zur Hälfte (67,80 €) vom 
Land Hessen und zur anderen Hälfte (67,80 €) von den Kommunen übernommen wird, dann 
würden die Landesmittel vollständig den Eltern zu Gute kommen, wenn der bisherige 
Teilnahmebeitrag von 185,00 Euro um gerundet 70 Euro auf 115 Euro reduziert werden würde. 
Hiermit bliebe man 12 Euro unter dem höchstzulässigen Teilnahmebeitrag.  
 
b) Anpassung 
Auf der Basis des Vorschlags für das 14-Uhr-Moduls stellt sich beim 16-Uhr-Modul eine nicht 
durch die Beitragsübernahme gedeckelte Zeitspanne von 3 Stunden dar. Wie bei dem 
vorgeannten Modul könnte je Stunde 25 Euro Elternbeitrag berechnet werden. Dies ergibt für das 
16-Uhr-Modul einen Elternbeitrag von 75 Euro. 
 
c) Kürzung um Landesförderung 
Ausgehend vom bisherigen Elternbeitrag von 185 Euro für das 16-Uhr-Modul würde bei dieser 
Variante die Landesförderung von 135,60 Euro in Abzug gebracht werden. Demnach würde ein 
Restbeitrag von 49,40 Euro bestehen bleiben.  
 
Seitens des Magistrats wird die Erhebung eines Betrags in Höhe von 75 Euro vorgeschlagen.  
 
Bisher gibt es für jüngere Geschwisterkinder eine Reduzierung des Teilnahmebeitrags um 20 %, 
sofern das ältere Geschwisterkind nicht beitragsbefreit (letztes Kindergartenjahr) war. Durch die 
neue 6-Stunden-Freistellungsregelung erfolgt die (teilweise) Freistellung für alle Kinder über 3 
Jahren, sodass die Regelung nur noch bei unter 3-jährigen Kindern sinnvoll ist. Eine Veränderung 
z. B. auf die Wahl des 14-Uhr-Moduls würde zum Ergebnis führen, dass eine Familie mit einem 
U3-Kind insgesamt einen höheren Teilnahmebeitrag (245 €) zahlen müsste, als eine Familie mit 
einem U3-Kind und einem Ü3-Kind zusammen (25 € + 196 € = 221 €) zahlen müsste. 
Es wird daher vorgeschlagen die Regelung auf Kinder unter 3-Jahren zu beschränken, sodass im 
Wesentlichen Familien mit Zwillingen hiervon profitieren werden. 
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Wie bisher besteht für Eltern mit geringem Einkommen die Möglichkeit, dass der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe die Kosten für den Teilnahmebeitrag ganz oder teilweise übernimmt. 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist der Werra-Meißner-Kreis, welcher die entsprechende 
Differenz der AWO erstattet. Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass sich jede Familie 
einen Platz in einer Kindertagesstätte leisten kann. 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
 
 
Anlage(n): 
1. Übersicht über die Module und Elternbeiträge     
 



Übersicht über die Module und Elternbeiträge ab 01.08.2018 unter Berücksichtigung § 32c neu 

Modul Ende Dauer

U3 Ü3 U3 U3 Ü3 U3 Ü3 U3 Ü3

I (alt) bis 12:00 Uhr 5,00 Std 836,90 € 428,76 € 172,50 € 41,67 € + 135,60 € 664,40 € 251,50 € - - 220,00 € 140,00 €

I (neu) bis 13:00 Uhr 6,00 Std 1.046,20 € 502,02 € 258,33 € 55,00 € + 135,60 € 787,86 € 311,42 € 235,00 € 0,00 € - -

II bis 14:00 Uhr 7,00 Std 1.046,20 € 502,02 € 258,33 € 55,00 € + 135,60 € 787,86 € 311,42 € 245,00 € 25,00 € 245,00 € 150,00 €

III bis 16:00 Uhr 9,00 Std 1.395,03 € 624,11 € 344,17 € 73,33 € + 135,60 € 1.050,86 € 415,18 € 290,00 € 290,00 € 185,00 €

49,40 €

Beginn der Module: 07:00 Uhr oder 75,00 €

oder 115,00 €

Ü3

tatsächliche Kosten

Teilnahmebeitrag

(Vorschlag) bisherverbleibendLandesförderung



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-13/2018 

Federführendes Amt Finanzabteilung 

Datum 27.03.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Großalmerode 05.03.2018 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung zur Teilnahme an der Kassenkreditentschuldung der 
HESSENKASSE 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, das Angebot des Landes zur 
Kassenkreditentschuldung nach dem Ersten Teil des HESSENKASSE-Gesetzes anzunehmen. 
 

2. Die Stadt Großalmerode verpflichtet sich, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und 
Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Ab dem 
Haushaltsjahr 2019 werden die Zahlungen der ordentlichen Tilgung und der Beitrag zum 
Sondervermögen HESSENKASSE grundsätzlich aus den Mitteln der laufenden 
Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet und somit eine Fremdfinanzierung vermieden. 
 

3. Die Stadt Großalmerode verpflichtet sich des Weiteren, nach der Maßgabe des 
HESSENKASSE-Gesetzes einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner (161.725 €) an 
das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. 
 

4. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat nach Maßgabe des Vorgenannten 
einen Antrag auf Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE an das 
Finanzministeriums zu richten, die hierfür erforderlichen Verpflichtungserklärungen 
unverzüglich zu übersenden und die Bestandkraft eines entsprechenden 
Bewilligungsbescheides durch Erklärung des Rechtsbehelfsverzichts unmittelbar 
herbeizuführen.  
   

5. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat des Weiteren, die zur Umsetzung 
der Kassenkreditentschuldung erforderliche Ablösevereinbarung mit der Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank Hessen (WIBank) zu schließen, in der insbesondere die zur Ablöse 
vorgesehenen Kassenkredite aufgeführt sowie die Ablösezeitpunkte und die Ablösemodalitäten 
geregelt und für den Fall, dass Zinsdienst- und Entschuldungshilfen beantragt und gewährt 
werden, die Kassenkredite aufgeführt und die Zahlungen festgelegt sind.  

 
 

Sachdarstellung: 

Mit dem Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen 
bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (Hessenkassengesetz) 
bietet das Land Hessen den Kommunen an, ihre vorhandenen Kassenkredite abzulösen. Die 
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Ablösung soll im II. Halbjahr 2018 an drei festgelegten Terminen (16.07.; 17.09. + 17.12.) erfolgen 
und wird durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) abgewickelt. Dazu hat das 
Land jede Kommune aufgefordert, ihre Kassenkreditbestände und liquiden Mittel zum 31.12.2017 
darzulegen.  
Nach dem Schutzschirm und der umfassenden Reform des Kommunalen Finanzausgleichs zum 
01.01.2016 ist dies die dritte Stufe, mit der das Land die Kommunen wieder zu geordneten 
Finanzen zurückführen möchte.  
 
Die Stadt Großalmerode hat zum 31.12.2017 folgende Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten: 

Betrag  Fällig am Bank Vertrag vom 

1.500.000 € 27.03.2018 Volksbank Albstadt 22.12.2017 

3.500.000 € 18.04.2018 NRW-Bank 18.01.2017 

1.500.000 € 28.09.2018 Fintech.groupbank 17.10.2017 

 
Diesen 6.500.000 € Kassenkrediten standen 1.375.767,17 € Guthaben auf den Girokonten 
gegenüber. Bei einem Termin im Finanzministerium wurde den Vertretern der Stadt mitgeteilt, 
dass von diesem Betrag noch die zu finanzierenden Investitionen aus 2017 sowie 50% des 
Überschusses aus dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt 2018, (weil zum 
01.07. abgelöst werden soll) laut beschlossenem Haushaltsplan abgezogen werden. Ausgewiesen 
werden dort 311.200 €.  
 
Es ergibt sich somit folgende Berechnung: 

Kassenkredite zum 31.12.2017 6.500.000 € 

./. Guthaben auf Girokonten zum 31.12.2017 ca.   1.400.000 € 

./. noch zu finanzierte Investitionsausgaben aus 2017 ca.      600.000 € 

./. 50% des Überschusses aus dem geplanten 
Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt 2018 

ca.      100.000 € 

Abzulösende echte Kassenkredite durch das Land 4.400.000 € 

 
Dies ist der Betrag, den das Land der Stadt Großalmerode zur Ablösung der Kassenkredite zur 
Verfügung stellt, wenn man sich zur Teilnahme entschließen würde. Der Betrag wurde durch das 
Land in einem persönlichen Gespräch ermittelt und durch ein Protokoll festgelegt. Seitens der 
Stadt Großalmerode wurden diese Zahlen bestätigt.   
Es ist darauf hinzuweisen, dass in diesem Verfahren zur Vereinfachung mit gerundeten Beträgen 
gerechnet wird. Die tatsächlichen Zahlen liegen knapp darunter.  
 
Kern dieses Gesetzes ist nicht nur die Ablösung der Kassenkredite durch die WIBank, sondern 
auch die Regelung zur Rückzahlung. Wie ist dies im Gesetz vorgesehen? 

Die Stadt muss pro Jahr und Einwohner 25 € zurückzahlen. Basis ist die Einwohnerzahl am 
31.12.2015. Das Land trägt denselben Betrag zuzüglich der Zinsen. Damit wird den Kommunen 
das Zinsrisiko abgenommen und ein gleichbleibender Betrag für die gesamte Laufzeit auferlegt, 
denn die Basiszahlen ändern sich nicht. Es ergibt sich folgende Rechnung: 6.469 Einwohner x 25 
€ = 161.725 €. Bei einem Kassenkreditvolumen in Höhe von 4.400.000 € und einer jährlichen 
Tilgung in Höhe von 323.450 € (je 161.725 € von Land und Stadt) wäre das Darlehen nach ca. 13 
½ Jahren zurückgezahlt. Die erste Tilgungsleistung wäre im Haushalt 2019 zu veranschlagen. 
 
Das Gesetz regelt auch eindeutig, dass bei einer Teilnahme die zukünftigen Haushalte 
ausgeglichen sein müssen und der Ablösebetrag im Ergebnis- und Finanzhaushalt jedes Jahr 
erwirtschaftet werden muss. Es dürfen auch zum Jahresende keine Kassenkredite mehr im 
Bestand der Stadt sein. Weitere Auflagen, wie sie mit den Kommunen im Schutzschirmverfahren 
vereinbart wurden, gibt es nicht.    
 
Kommunen, die zum Stichtag keine Kassenkredite in ihrer Bilanz haben, werden vom Land 
dahingehend bedient, dass ihnen ein freiverfügbarer Betrag für Investitionen zur Verfügung gestellt 
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wird. Aus diesem Topf können Kommunen auch bedient werden, wenn sie sich entschließen bzw. 
in der Lage sind, ihre Kassenkredite bis zum 31.12.2018 selbst abzulösen. Das Land hat für die 
Stadt Großalmerode diese „Günstigerregelung“ durchgeführt und bietet uns an, ca. 1,5 Mio. € zu 
erhalten. Die Zahl macht deutlich, dass das für die Stadt Großalmerode keine Option aus Sicht der 
Verwaltung sein kann, denn wir sind nicht in der Lage, die o.g. Kassenkredite komplett abzulösen 
und die 1,5 Mio. € sind auch weniger als der 50%ige Anteil des Landes an der Tilgung unserer 
echten Kassenkredite zuzüglich der Zinsen.   
 
Abschließend muss auch festgestellt werden, dass flankierend zum Hessenkassegesetz auch die 
Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens geändert werden soll. Den Kern der Änderungen wird in den 
Erläuterungen zum Gesetz wie folgt dargestellt: 
Durch Änderung des kommunalen Haushaltsrechts soll einer Kassenkreditverschuldung künftig 
wirkungsvoll begegnet werden, indem der Kassenkredit auf seine ursprüngliche Funktion – die 
kurzfristige Liquiditätssicherung-  zurückgeführt wird. Durch Erweiterung der Regelung zur 
Haushaltsgenehmigung wird die Vorgabe zur Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung von 
Krediten mit ordentlichen Einzahlungen und nicht mit neuen Kassenkrediten in die HGO 
übertragen und dafür Sorge getragen, dass durch das Erzielen von Überschüssen Rücklagen 
entstehen, die zur Deckung künftiger Schwankungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, 
verwendet werden können. Denn neben der stringenteren Prüfung der Notwendigkeit von 
Kassenkrediten ist die wichtigste Änderung in der HGO, dass die Kommunen eine sog. 
Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre vor den laufenden Haushaltsjahr 
vorhalten müssen. Damit sollen Schwankungen aufgefangen und Investitionen vorfinanziert 
werden.      
 
Die wichtigsten Änderungen stellen sich wie folgt dar: 
 
Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 

§ 92 Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

Der neue Absatz 4 regelt, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll. 
Es wird klar definiert, dass der Ergebnishaushalt nur dann ausgeglichen ist, wenn er die Summe 
der vorausgegangenen Fehlbeträge berücksichtigt und nicht nur das laufende Planjahr 
ausgeglichen ist.  
Der Finanzhaushalt gilt dann als ausgeglichen, wenn der Saldo aus dem Zahlungsmittelfluss aus 
laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur 
ordentlichen Tilgung und der Beitrag zu HESSENKASSE gedeckt sind. Damit soll verhindert 
werden, dass Kassenkredite aufgenommen werden, um Darlehen zu tilgen.  
Die bisherige oftmals einseitige Konzentration der kommunalen Haushaltswirtschaft auf die 
Planung soll damit einer ganzheitlichen Betrachtung unter Einbeziehung des erreichten 
Haushaltszieles weichen. In der bisherigen Praxis wurde den Rechnungsergebnis nicht immer die 
Bedeutung beigemessen, wie sie der neue Gesetzestext fordert. Die Vorschrift soll neben einer 
sorgfältigen Planung auch die unterjährige Haushaltsführung im Vollzug stärken.   

 
§ 92 a Haushaltssicherungskonzept 

Die bisher im § 92 enthaltene rechtliche Grundlage für ein Haushaltssicherungskonzept wird 
nunmehr in einem separaten Paragraphen geregelt.  
Als zusätzlicher Punkt, unter welchen Voraussetzungen ein HSK verabschiedet werden muss, 
wurde noch ein negativer Zahlungsmittelfluss mit aufgenommen. Die Konsolidierungsmaßnahmen 
müssen verbindlich festgelegt und es muss ein Zeitraum genannt werden, in dem der 
Haushaltsausgleich schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Es muss der Aufsichtsbehörde 
nicht nur vorgelegt werden, sondern sie muss es genehmigen. Beträgt der 
Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das 
Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidenten) einzuholen. 
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§ 97 a Genehmigungsbedürftigkeit der Haushaltssatzung 

Dieser neu eingeführte Paragraph fasst die bisherigen und neuen genehmigungspflichtigen 
Tatbestände der Haushaltssatzung zusammen, die da sind: 

 Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung     NEU 

 Haushaltssicherungskonzept     NEU 

 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

 Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 Aufnahme von Liquiditätskrediten   NEUE Begrifflichkeit  siehe § 105 
 
§ 105 Liquiditätskredite 

Die bisherige Bezeichnung Kassenkredite wird durch den Begriff Liquiditätskredite ersetzt, um 
deutlich zu machen, für welchen Zweck sie eigentlich nur noch vorgesehen sind. Zudem wird 
zwingend vorgeschrieben, der Aufsichtsbehörde eine dokumentierte Liquiditätsplanung beim 
Genehmigungsverfahren mit vorzulegen. Die Entscheidungsbefugnis zur Aufnahme wird auf den 
Bürgermeister übertragen.   
 
§ 106 Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen 

Hier wird im Abs. 1 der Satz angefügt, dass die Kommunen eine Liquiditätsreserve in Höhe von 
2% vorhalten müssen. Diese errechnet sich aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre bei den 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Stadt Großalmerode bedeutet dies ein 
Betrag in Höhe von 170.000 €, der mindestens dauerhaft auf dem Girokonto vorhanden sein muss.  
 
§ 1Der angefügte Abs. 10 schreibt vor, dass die Genehmigung des Haushaltes erst erteilt werden 
darf, wenn die Jahresabschlüsse auf dem aktuellen Stand sind.  
 

Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung 

§ 25 Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses  

Durch die Regelung wird den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, letztmalig mit dem 
Jahresabschluss 2018 die evt. noch vorhandenen Fehlbeträge aus den Vorjahren mittels einer 
Buchung mit dem Eigenkapital zu verrechnen.  
 
Neben den aufgeführten Änderungen der HGO und GemHVO gibt es auch noch eine Reihe 
redaktioneller Änderungen, auf die an dieser Stelle verzichtet werden kann.  
 
Diese gesetzlichen Änderungen haben Rechtskraft für alle Kommunen in Hessen unabhängig von 
der Teilnahme an der HESSENKASSE und sollen ab dem 01.01.2019 Anwendung finden.  
 
Hinweis zur strategischen Steuerung 

Im Rahmen der Beratungen zur strategischen Steuerung wurden auch die Oberziele festgelegt. Im 
Handlungsfeld „Finanzkraft stärken“ wurde das Oberziel „Haushaltsausgleich - Erwirtschaftung 
eines Jahresüberschusses von mindestens 500 T€ zum Ausgleich der Fehlbeträge“ mit der 
höchsten Priorität festgelegt. Bei dieser Festlegung ist man noch davon ausgegangen, dass die 
Stadt ca. 5 Mio. € Fehlbeträge seit 2009 ausgewiesen hat und diese ausgeglichen werden 
müssen. 
 
Sollte die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss fassen, der HESSENKASSE beizutreten, 
würden diese 5 Mio. € durch die Zahlung von 4,4 Mio. € weitestgehend abgedeckt. Die restlichen 
0,6 Mio. € müssten durch die evtl. Überschüsse 2017 + 2018 abgegolten werden. Sollte dies nicht 
der Fall sein, so bietet die Gesetzesänderung die Möglichkeit den dann noch verbleibenden 
Restbetrag  gegen das Eigenkapital auszubuchen, sodass die Kommunen mit dem 
Jahresabschluss 2018 quasi wieder bei Null starten können. 
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Hinweis Ergebnisrechnung – Finanzrechnung - Bilanz 

Mit dem Start in die Doppik wurde das sog. Drei-Komponenten-Modell verpflichtend eingeführt. Die 
Begrifflichkeiten sind wie folgt zu erklären: 
Ergebnisrechnung – Abschluss aller Buchungen aus Erträgen und Aufwendungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit; in der Privatwirtschaft Gewinn- und Verlustrechnung genannt. 
Finanzrechnung – Darstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen, die über die Girokonten der 
Stadtkasse abgewickelt werden. In der Privatwirtschaft Cash-Flow-Rechnung genannt.  
Bilanz – Darstellung aller finanzwirtschaftlichen Transaktionen, beinhaltet die Gesamtsummen der 
beiden vorgenannten (einschließlich deren Fortschreibung), aber auch z.B. die Veränderung im 
Anlagevermögen und der Schulden.    
 
Bei den Diskussionen zum Haushalt und dem o.g. strategischen Ziel wurde immer von den Zahlen 
der Ergebnisrechnung ausgegangen. Die Zahlen der HESSENKASSE beziehen sich aber im 
Gegensatz hierzu auf die Finanzrechnung. Auf Seite 1 dieser Vorlage wird dargestellt, wie hoch 
die Stadt ihr Girokonto theoretisch überzogen hat. Das diese Zahl nicht mit der Zahl der 
aufaddierten Fehlbeträge übereinstimmt liegt daran, dass in der Ergebnisrechnung auch sog. 
nichtzahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, die entscheidenden Einfluss auf das 
Ergebnis haben. Dies sind im Wesentlichen die Verbuchung von Rückstellungen, Abschreibungen 
und die Auflösung der Sonderposten.  
 
Die neuen gesetzlichen Vorgaben, die gemeinsam mit dem Hessenkassegesetz verabschiedet 
werden sollen, sehen aber zwingend den Ausgleich sowohl der Ergebnisrechnung und 
Finanzrechnung in der Planung und der Jahresrechnung vor.  
 
Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, das Angebot des Landes zum Beitritt der 
HESSENKASSE anzunehmen, weil keine andere Möglichkeit gesehen wird, die Kassenkredite 
zum Ende des Jahres auf Null zurückzuführen.  

 

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 05.03.2018 die vorgelegte Beschlussfassung empfohlen. 

 

 

 

Nickel 

Bürgermeister 
 
 
 



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-15/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 29.03.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Großalmerode 03.04.2018 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung über die strategischen Ziele und Top-Kennzahlen für das 
Jahr 2019 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die strategischen Oberziele für das Jahr 2019 und 
die Top-Kennzahlen in Form und Fassung der Anlage zur Verwaltungsvorlage. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Beschlussfassung hat keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen. Durch die 
Beschlussfassung erfolgt der Einstieg in die Haushaltsplanung für das Jahr 2019. 
 
Sachdarstellung: 

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und die Abteilungsleiter haben 
beim interfraktionellen Workshop am 16.03.2018 im Dorfgemeinschaftshaus Uengsterode die 
strategischen Oberziele für das Jahr 2019 angepasst und Top-Kennzahlen definiert. 
 
Die geringfügigen Veränderungen an den strategischen Oberzielen werden durch das Protokoll der 
Veranstaltung dokumentiert, welches den Mandatsträgern zur Verfügung steht. Die gebildeten 
Top-Kennzahlen dienen der Messung der Zielerreichung. Um ein effizientes Vorgehen bei den 
nächsten Arbeitsschritten zu gewährleisten wurde sich zunächst auf die 8 Ziele mit der höchsten 
Priorität konzentriert. 
 
Im Nachgang zur Veranstaltung wurde innerhalb der Verwaltung die zweite Top-Kennzahl zum 
strategischen Oberziel „Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Verbesserung des sozialen 
Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen“ überdacht. Es wird 
vorgeschlagen die Anzahl öffentlicher Dialogveranstaltungen dahingehend zu konkretisieren, dass 
es sich um öffentliche städtische Dialogveranstaltungen handeln muss. Dadurch werden also 
insbesondere Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen des Magistrats erfasst. 
Nicht in die Kennzahl fließen ein: Stadtverordnetenversammlungen, Sitzungen der Ortsbeiräte, 
Veranstaltungen der Parteien/Vereine.  
 
Das Ergebnis des interfraktionellen Workshops und des Verwaltungsvorschlags ist in der 
beigefügten Anlage zusammengefasst. 
 
 
Im nächsten Schritt werden auf dem interfraktionellen Workshop am 26.05.2018 die strategischen 
Oberziele auf die 11 wesentlichen Produkte heruntergebrochen werden und mit entsprechenden 
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Maßnahmen für das Jahr 2019 versehen. Der Workshop wird durch das Strategiegremium auf 
einer Sitzung am 14.05.2018 vorbereitet werden. 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 
1. Liste der Oberziele und Top-Kennzahlen     
 



Strategische Oberziele und TOP-Kennzahlen für das Jahr 2019 
Ergebnis des interfraktionellen Workshops vom 16.03.2018 

 Handlungsfeld Strategisches Oberziel TOP-Kennzahl(en) 

1 Finanzkraft stärken 

Der jährliche Bevölkerungsrückgang soll 

bis 2019 auf 0 reduziert sein und ab 2020 

soll Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. 

betragen. 

Anzahl der Einwohner mit 

Hauptwohnsitz (eigenes 

Melderegister) 

2 Finanzkraft stärken 
Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses 

von mindestens 500 T€. 

Jahresergebnis im 

Jahresabschluss: mind. 

500.000 Euro Überschuss 

3 
Stadt- und 

Dorfentwicklung 

Jährliche Verminderung der Anzahl 

leerstehender Gebäude. 

Anzahl leerstehender 

Gebäude (eigenes 

Leerstandskataster) 

4 
Jugend, Familie und 

Soziales 

Anreiz für Bürgerengagement schaffen, 

Verbesserung des sozialen Miteinanders, 

regelmäßiger Bürgerdialog mit allen 

Altersgruppen. 

- Anzahl öffentlicher 

Veranstaltungen lt. 

städtischem 

Internetkalender 

- Anzahl öffentlicher 

städtischer 

Dialogveranstaltungen 

 

5 

Wirtschaftsförderung 

und Infrastruktur 

stärken 

Aufbau eines wirksamen 

Standortmarketings bis 31.12.2018 

(Konzept). 

Am 31.12.2019 Konzept 

fertiggestellt und 

beschlossen 

6 
Leben und Wohnen, 

Natur und Umwelt 

Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei 

Verminderung des Zuschussbedarfs um 

1% jährlich. 

Fehlbetrag im Vergleich 

zum Vorjahresergebnis 

(Jahresabschluss): -1 % 

7 
Verwaltungs-

modernisierung 

Einführung eines modernen 

Personalmanagements bis 31.12.2019. 

Personalkonzept bis 

30.06.2019 vom Magistrat 

beschlossen 

8 
Jugend, Familie und 

Soziales 

Steigerung der Bürgerzufriedenheit: 

Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung 

Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der 

Tagesmütter. 

Anzahl der genehmigten 

Kindertagespflegeplätze 

Feedbackmöglichkeiten 

bis zum 31.12.2019 

eingerichtet 

 
Folgende Oberziele werden aufgrund der niedrigen Priorität im Jahr 2019 zurückgestellt: 

9 

Wirtschaftsförderung 

und Infrastruktur 

stärken 

Verminderung der Infrastrukturschwächen nach einer bis zum 

31.08.2018 beschlossenen Prioritätenliste. 

10 
Verwaltungs-

modernisierung 
Einführung von jährlich mind. 1 Online-Services und Einführung 

der E-Akte bis 2021. 

11 
Stadt- und 

Dorfentwicklung 
Verbesserung der Gebäudesituation durch mind. 1 jährliche Umbau- 

und Sanierungsberatung. 

12 
Stadt- und 

Dorfentwicklung 
Abbau von Barrieren durch mindestens 2 separate Maßnahmen p.a. 

 



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-16/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 03.04.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Großalmerode 09.04.2018 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die einfache, innere Geschäftsordnung in Form der 
Drucksache Nr. 7/2018. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Durch die Umstellung auf elektronischen Versand reduzieren sich die Kosten für Papier, Druck und 
Porto. 
 
Sachdarstellung: 

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 29.08.2013 die bis dahin als Satzung gefasste 
Geschäftsordnung zu einer einfachen, inneren Geschäftsordnung umgestellt. Dies erfolgt vor dem 
Hintergrund der Rechtssicherheit für Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung.  
Diese andere rechtliche Gestaltungsform erfolgte aufgrund von Hinweisen seitens des Hessischen 
Städte- und Gemeindebundes (HSGB). Im Rahmen eines möglichen Rechtskontrollverfahrens 
werde in der Folge neben der Rechtmäßigkeit des Sachbeschlusses an sich auch die Einhaltung 
der satzungsrechtlich geregelten Geschäftsordnungsabläufe überprüft, unabhängig von ihrer 
Bedeutung und ihrer Tragweite. So kann bspw. ein nicht exakt den Vorgaben der 
satzungsrechtlichen Geschäftsordnung entsprechender Antrag seitens eines Stadtverordneten 
oder einer Fraktion zur Unrechtmäßigkeit eines Bebauungsplanes führen. 
Um diese rechtliche Gefahr zu umgehen wird vorgeschlagen auch weiterhin der Empfehlung des 
HSGB zu folgen und die Geschäftsordnung in einfacher innerer Form zu erlassen. 
 
Inhaltlich gibt es in der vorgelegten Änderung der Geschäftsordnung neben der Übernahme der 
Regelungsänderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vier wesentliche Änderungen: 

1. Durch die Umstellung auf die Nutzung eines Ratsinformationssystems und die Ausstattung 
der Mandatsträger mit Tablets sollen die Einladungen, Vorlagen, Protokolle und 
Arbeitsunterlagen zukünftig elektronisch übermittelt bzw. zur Verfügung gestellt werden. 

2. Die verstärkte elektronische Nutzung und Einführung der strategischen Steuerung 
verändert auch die Übermittlung von Vorlagen. Die bisher auf Papiervorlagen ausgelegten 
Detailregelungen in der Anlage 1 werden daher zunächst ersatzlos gestrichen. Sofern in 
der praktischen Nutzung des Ratsinformationssystems ein Bedarf an einer neuen 
Detailregelung besteht, kann diese wie jeder andere Antrag auch in die 
Stadtverordnetenversammlung durch Stadtverordnete oder Fraktionen eingebracht werden. 

3. Die Beteiligungsrechte von Kinder und Jugendlichen wurden entsprechend der 
Mustergeschäftsordnung des HSGB erweitert. 



 

Beschlussvorlage VL-16/2018   Seite 2 von 2 

4. Die kooperative, vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit zwischen 
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat und Stadtverwaltung wird im Rahmen der 
strategischen Steuerung in die Geschäftsordnung eingefügt. 

 
Die bisherige Geschäftsordnung und der Entwurf der neuen Geschäftsordnung werden in einer 
Synopse gegenübergestellt, die dieser Vorlage beigefügt ist. 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 
1. Synopse Geschäftsordnung     
2. Geschäftsordnung Stavo 2018     
 



Synopse Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 
 

bisherige Regelung neue Regelung Begründung 
§ 8 Einberufen der Sitzungen 
 
(1) Die oder der Vorsitzende der 

Stadtverordnetenversammlung beruft die 
Stadtverordneten zu den Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung so oft es die 
Geschäfte erfordern, jedoch mindestens alle 
zwei Monate einmal ein. Eine Sitzung muss 
unverzüglich einberufen werden, wenn es ein 
Viertel der Stadtverordneten, der Magistrat 
oder die Bürgermeisterin bzw. der 
Bürgermeister unter Angabe der zur 
Verhandlung zu stellenden Gegenstände 
verlangt und die Verhandlungsgegenstände 
zur Zuständigkeit der Stadt und hier der 
Stadtverordnetenversammlung gehören; die 
Stadtverordneten haben eigenhändig zu 
unterzeichnen. 

(2) […] 

 (3) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle 
Stadtverordneten und den Magistrat. Darin 
sind Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung 
anzugeben. 

 

 

 

§ 8 Einberufen der Sitzungen 
 
(1) Die oder der Vorsitzende der 

Stadtverordnetenversammlung beruft die 
Stadtverordneten zu den Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung so oft es die 
Geschäfte erfordern ein, jedoch mindestens 
sechsmal im Jahr. Eine Sitzung muss 
unverzüglich einberufen werden, wenn es ein 
Viertel der Stadtverordneten, der Magistrat 
oder die Bürgermeisterin bzw. der 
Bürgermeister unter Angabe der zur 
Verhandlung zu stellenden Gegenstände 
verlangt und die Verhandlungsgegenstände 
zur Zuständigkeit der Stadt und hier der 
Stadtverordnetenversammlung gehören; die 
Stadtverordneten haben eigenhändig zu 
unterzeichnen. 

(2) […] 

 (3) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle 
Stadtverordneten und den Magistrat. Darin 
sind Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung anzugeben. 
Die Schriftform kann durch die elektronische 
Form ersetzt werden, soweit der oder dem 
Vorsitzenden eine schriftliche Erklärung zur 
Teilnahme an der digitalen Gremienarbeit mit 
Angabe der E-Mailadresse vorliegt. Die 
Bereitstellung der Einladung erfolgt in einem 
Online-Portal, zu welchem alle 

 
 
Durch die Änderung der Hessische 
Gemeindeordnung (HGO) vom 
20.12.2015 wurde die Anzahl der 
Stadtverordnetenversammlungen 
anders geregelt. Diese Änderung 
wird nun in die Geschäftsordnung 
übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Einführung des 
Ratsinformationssystems kann nun 
auch die elektronische Einladung 
angeboten werden. Die Mehrzahl 
der Stadtverordneten hat die 
notwendige Erklärung zur 
Teilnahme an der digitalen 
Gremienarbeit bereits abgegeben. 
 



 

 

(4) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem 
Sitzungstag müssen mindestens fünf volle 
Kalendertage liegen. In eiligen Fällen kann die 
oder der Vorsitzende die Frist abkürzen, 
jedoch muss die Ladung spätestens am Tage 
vor der Sitzung zugehen. Die oder der 
Vorsitzende muss auf die Abkürzung im 
Ladungsschreiben ausdrücklich hinweisen. 

 
 

Stadtverordneten und Magistratsmitglieder 
eigene Zugangsdaten erhalten. Der Verlust 
dieser Zugangsdaten ist der oder dem 
Vorsitzenden unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem 
Sitzungstag müssen mindestens drei volle 
Kalendertage liegen. In eiligen Fällen kann die 
oder der Vorsitzende die Frist abkürzen, 
jedoch muss die Ladung spätestens am Tage 
vor der Sitzung zugehen. Die oder der 
Vorsitzende muss auf die Abkürzung im 
Ladungsschreiben ausdrücklich hinweisen. 

 

 
Durch die Umstellung auf die 
digitale Gremienarbeit entfällt 
faktisch die Postlaufzeit. Nach § 41 
Abs. 2 Satz 2 Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetz 
(HVwVfG) gilt auch ein 
elektronischer Verwaltungsakt erst 
am dritten Tag nach dem Absenden 
als bekanntgegeben. Die 3-Tages-
Frist entspricht im Übrigen der 
Regelung der HGO und der 
Mustergeschäftsordnung des 
HSGB. 

§ 10 Anträge 
 
(3) Anträge sind schriftlich und von der 

Antragstellerin oder vom Antragsteller 
unterzeichnet an den an die oder den 
Vorsitzenden zu richten und bei der 
Stadtverwaltung einzureichen. Eine 
Einreichung durch Fax, Computerfax und E-
Mail ist ausreichend. Bei Anträgen von 
Fraktionen genügt - außer im Falle des § 56 
Abs. 1 Satz 2 HGO - die Unterschrift der oder 
des Vorsitzenden oder ihrer oder seiner 
Stellvertretung. Zwischen dem Zugang der 
Anträge bei der oder dem Vorsitzenden und 
dem Sitzungstag müssen mindestens 10 volle 
Kalendertage liegen.  

 
 

Die zugelassenen Anträge werden spätestens 
mit der Ladung zur Sitzung jeder und jedem 

§ 10 Anträge 
 
(3) Anträge sind schriftlich und von der 

Antragstellerin oder vom Antragsteller 
unterzeichnet an den an die oder den 
Vorsitzenden zu richten und bei der 
Stadtverwaltung einzureichen. Eine 
Einreichung durch Fax, Computerfax und E-
Mail ist ausreichend. Bei Anträgen von 
Fraktionen genügt - außer im Falle des § 56 
Abs. 1 Satz 2 HGO - die Unterschrift der oder 
des Vorsitzenden oder ihrer oder seiner 
Stellvertretung. Zwischen dem Zugang der 
Anträge bei der oder dem Vorsitzenden und 
dem Sitzungstag müssen mindestens 10 volle 
Kalendertage liegen. Dies gilt auch für Anträge 
des Magistrats und der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters. 
Die zugelassenen Anträge werden spätestens 
mit der Ladung zur Sitzung jeder und jedem 

 
 
Die detaillierten Regelungen in der 
bisherigen Anlage 1 waren an der 
Verteilung von Vorlagen in 
Papierform orientiert. Durch die 
elektronische Gremienarbeit und 
die strategische Steuerung haben 
sich die Arbeitsweisen verändert. 
Im Regelfall werden alle Vorlagen 
mit der Einladung zur Verfügung 
gestellt. Dies konkretisiert die 
Erweiterung der Frist auch auf 
Anträge des Magistrats und der 
Stadtverordnetenversammlung. 
Es wird vorgeschlagen zunächst die 
Entwicklung der Arbeitsweise mit 
dem Ratsinformationssystem 
abzuwarten. Falls Bedarf besteht 



Stadtverordneten zugeleitet. Für Anträge 
(Beschlussvorlagen) des Bürgermeisters und 
des Magistrats gelten darüber hinaus die 
Detailregelungen der Anlage 1. 

 

Stadtverordneten zugeleitet bzw. elektronisch 
im Online-Portal zum Abruf zur Verfügung 
gestellt.  
 

 

hat jeder Stadtverordnete/jede 
Fraktion die Möglichkeit eine 
Detailregelung anzustoßen. 
 

§ 22 Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(2) Stadtverordnete können sich jederzeit mit 

einem Antrag zur Geschäftsordnung durch 
Heben beider Hände melden. Ein Redebeitrag 
wird deswegen nicht unterbrochen. Der oder 
die Stadtverordnete kann unmittelbar nach 
dessen Schluss den Antrag zur 
Geschäftsordnung vortragen und begründen. 
Danach erteilt die oder der Vorsitzende nur 
einmal das Wort zur Gegenrede und lässt 
dann über den Antrag abstimmen.  

 
 

§ 22 Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(2) Stadtverordnete können sich jederzeit mit 

einem Antrag zur Geschäftsordnung durch 
Heben beider Hände melden. Ein Redebeitrag 
wird deswegen nicht unterbrochen. Der oder 
die Stadtverordnete kann unmittelbar nach 
dessen Schluss den Antrag zur 
Geschäftsordnung vortragen und begründen. 
Danach erteilt die oder der Vorsitzende nur 
einmal das Wort zur Gegenrede und lässt 
dann über den Antrag abstimmen. Dieser gilt 
als angenommen, wenn niemand 
widersprochen hat. 

 

 
 
Diese Klarstellung wurde vom 
HSGB in die 
Mustergeschäftsordnung aus 
praktischen Anwendungsgründen 
wieder aufgenommen. Dadurch 
kann die Beschlussfassung über 
Anträge zur Geschäftsordnung 
verkürzt werden. 

§ 25 Abstimmung 
 
(2) Die Mitglieder stimmen durch Handaufheben 

offen ab. Geheime Abstimmung ist unzulässig; 
§ 40 Abs. 1 Satz 2 HGO und § 55 Abs. 3 HGO 
bleiben unberührt. 

 

§ 25 Abstimmung 
 
(2) Die Mitglieder stimmen durch Handaufheben 

offen ab. Geheime Abstimmung ist unzulässig; 
§ 39 a Abs. 3 Satz 2 HGO und § 55 Abs. 3 
HGO bleiben unberührt. 

 

Durch die Änderung des 
Dienstrechts für kommunale 
Wahlbeamten wurden die §§ 39a, 
40 HGO neu gefasst. Die Änderung 
bezieht sich auf die Wiederwahl 
hauptamtlicher Beigeordneter. 

§ 29 Niederschrift 
 
(3)  Die Niederschrift liegt ab dem 12. 

Kalendertage nach der Sitzung für die Dauer 
einer Woche im Rathaus, Zimmer 5, zur 
Einsicht für die Stadtverordneten und die 
Mitglieder des Magistrates offen. Gleichzeitig 
sind den Stadtverordneten Abschriften der 

§ 29 Niederschrift 
 
(3) Die Niederschrift liegt ab dem 12. 

Kalendertage nach der Sitzung für die Dauer 
einer Woche im Rathaus, Zimmer 5, zur 
Einsicht für die Stadtverordneten und die 
Mitglieder des Magistrates offen. Gleichzeitig 
sind den Stadtverordneten Abschriften der 

 
 
Bei der Teilnahme an der digitalen 
Gremienarbeit erfolgt die 
Bereitstellung sämtlicher 
Unterlagen im Online-Portal. 
Konsequenterweise gilt dies auch 



Niederschrift zuzuleiten. Dies kann auch durch 
elektronische Datenübertragung erfolgen, 
wenn dies zwischen der oder dem 
Vorsitzenden und der oder dem 
Stadtverordneten zuvor vereinbart wurde.  

 

Niederschrift zuzuleiten. Dies kann auch durch 
elektronische Datenübertragung erfolgen, 
wenn dies zwischen der oder dem 
Vorsitzenden und der oder dem 
Stadtverordneten zuvor vereinbart wurde. Hat 
die oder der Stadtverordnete die Teilnahme an 
der digitalen Gremienarbeit erklärt erfolgt die 
Zuleitung der Abschriften der Niederschrift 
durch die elektronische Bereitstellung im 
Online-Portal. 

 

für die Sitzungsniederschrift. 

§ 38 Anhörungspflicht und Vorschlagsrecht 
 
(1) In Ausführung des § 4 c HGO beabsichtigt die 

Stadtverordnetenversammlung zu allen 
wichtigen Angelegenheiten, die Kinder und 
Jugendliche berühren, Vertreterin oder 
Vertreter dieser Bevölkerungs- und 
Interessengruppen anzuhören und zu 
beteiligen.  

 
(2) Die Vertreterin oder der Vertreter der Kinder- 

oder Jugendinitiative können in allen 
Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche 
betreffen, dem  Magistrat Vorschläge 
unterbreiten Dieser gibt die Vorschläge mit 
seiner Stellungnahme an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter, wenn 
diese für die Entscheidung zuständig ist. Die 
Stadtverordnetenversammlung entscheidet in 
angemessener Frist über Vorschläge. Die oder 
der Vorsitzende teilt die Entscheidung der 
Vertreterin oder dem Vertreter schriftlich mit. 

 

§ 38 Anhörungspflicht  
Die Stadtverordnetenversammlung hört Kinder und 
Jugendliche in ihrer Funktion als Vertreterinnen oder 
Vertreter von Kinder- oder Jugendinitiativen zu allen 
wichtigen Angelegenheiten, die Kinder und 
Jugendliche berühren. Dies geschieht in der Weise, 
dass die Vertreterin oder der Vertreter der Kinder- 
oder Jugendinitiative entweder eine schriftliche 
Stellungnahme zu den Angelegenheiten abgibt - § 34 
Abs. 1 S. 2 – 4 gilt entsprechend - oder dass sie oder 
er sich hierzu mündlich in den Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung äußern. 
 
 
§ 39 Vorschlagsrecht der Vertreterin oder des 

Vertreters der Kinder- und Jugendinitiative 
 
Die Vertreterin oder der Vertreter der Kinder- oder 
Jugendinitiative hat ein Vorschlagsrecht in allen 
Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche 
betreffen. Vorschläge reicht sie oder er schriftlich beim 
Magistrat ein. Dieser gibt die Vorschläge mit seiner 
Stellungnahme an die Stadtverordnetenversammlung 
weiter, wenn diese für die Entscheidung zuständig ist. 

Die Mustergeschäftsordnung des 
HSGB sieht gegenüber der 
bisherigen Geschäftsordnung sehr 
detaillierte Regelungen zur Kinder- 
und Jugendbeteiligung vor. 
Es gibt regelmäßig Initiativen von 
Kinder- und Jugendgruppen. Daher 
wird die Möglichkeit der Änderung 
der Geschäftsordnung genutzt, um 
die aktuellen Regelungen zur 
Kinder- und Jugendbeteiligung 
aufzunehmen. 



Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in 
angemessener Frist über Vorschläge der Vertreterin 
oder des Vertreters. Die oder der Vorsitzende teilt die 
Entscheidung der Vertreterin oder dem Vertreter 
schriftlich mit.  
 
 
§ 40 Rederecht in den Sitzungen 
 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann 

beschließen, der Vertreterin oder dem 
Vertreter der Kinder- oder Jugendinitiative in 
einer Sitzung zu einem Tagesordnungspunkt, 
der die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen betrifft, ein Rederecht zu 
gewähren.  

 
(2) Die Ausschüsse können der Vertreterin oder 

dem Vertreter der Kinder- und Jugendinitiative 
in den Sitzungen bzw. zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten ein Rederecht 
einräumen.  

 
§ 41 Arbeitsunterlagen 
 
Jedem Mitglied der Stadtverordnetenversammlung 
sowie des Magistrats ist ein Text der Hessischen 
Gemeindeordnung, der Hauptsatzung der Stadt 
Großalmerode und dieser Geschäftsordnung in der 
jeweils gültigen Fassung auszuhändigen. Werden 
diese während der Wahlzeit geändert, so erhält es 
unverzüglich die neue Fassung.  
 

-entfällt- Die bisherige Regelung war nicht in 
der Mustergeschäftsordnung des 
HSGB vorgesehen. Die Hessische 
Gemeindeordnung ist kostenfrei in 
der Rechtsdatenbank des Landes 
Hessen abrufbar. 
Die Hauptsatzung und die 
Geschäftsordnung werden den 
Bürgerinnen und Bürgern auf der 
städtischen Internetseite bzw. im 
Ratsinformationssystem zur 



Verfügung gestellt. Die 
Stadtverordneten haben dadurch 
ebenfalls Zugriff auf diese 
Vorschriften. Daher kann auf die 
aufwendige Erstellung in 
Papierform verzichtet werden. 

-neu- § 43 Zusammenarbeit in der strategischen 
Steuerung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung, der Magistrat und 
die Stadtverwaltung arbeiten kooperativ, 
vertrauensvoll und ergebnisorientiert zusammen, um 
gemeinsam strategische Ziele für die Stadt 
Großalmerde auszuarbeiten und zu erreichen. Die 
Erarbeitung und Fortschreibung der Strategie erfolgt 
in der Regel in nicht-öffentlichen Workshops. Die 
abschließende Beschlussfassung über die 
strategische Ausrichtung der Stadt Großalmerode 
erfolgt in einer ordentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung.  

 

 
Die kooperative, vertrauensvolle 
und ergebnisorientierte 
Zusammenarbeit zwischen 
Stadtverordnetenversammlung, 
Magistrat und Stadtverwaltung 
wird neu in die Geschäftsordnung 
eingefügt. 

§ 42 In-Kraft-Treten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt am 12. September 2013 
in Kraft 

§ 44 In-Kraft-Treten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag der 
Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Geschäftsordnung vom 29. August 2013 
außer Kraft. 
 

Die Geschäftsordnung tritt bereits 
mit der Beschlussfassung in Kraft 
und ist dadurch auch auf die 
Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 
26.04.2018 anwendbar. 
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Stadt Großalmerode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESCHÄFTSORDNUNG  

DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND DER AUSSCHÜSSE 

der Stadt Großalmerode 

  
Aufgrund der §§ 60 Abs. 1, 62 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167) hat sich die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Großalmerode durch Beschluss vom 26. April 2018 folgende Geschäfts-
ordnung gegeben: 
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I. Stadtverordnete  

§ 1 Pflicht zur Teilnahme an den Sitzungen 

(1)  Die Stadtverordneten sind verpflichtet an den Sitzungen der Stadtverordne-
tenversammlung und der anderen Gremien, deren Mitglied sie sind, teilzu-
nehmen. 

(2)  Bei Verhinderung zeigen sie ihr Ausbleiben vor Beginn der Sitzung der oder 
dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung an und legen dieser o-
der diesem die Gründe dar. Fehlt eine Stadtverordnete oder ein Stadtverord-
neter mehr als einmal unentschuldigt, kann die oder der Vorsitzende sie oder 
ihn schriftlich ermahnen. Die Ermahnung ist in der diesem Schreiben nachfol-
genden Sitzung von der oder dem Vorsitzenden zu verlesen. 

(3)  Eine Stadtverordnete oder ein Stadtverordneter, die oder der die Sitzung vor-
zeitig verlassen will, zeigt dies der oder dem Vorsitzenden vor Beginn, spätes-
tens vor dem Verlassen der Sitzung an und legt die Gründe dar.  

 
 
§ 2 Anzeigepflicht 

(1) Stadtverordnete haben während der Dauer ihres Mandats jeweils bis zum 

1. Juli eines jeden Jahres die Mitgliedschaft oder eine entgeltliche oder ehren-
amtliche Tätigkeit in einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung, Gesellschaft, Genos-
senschaft, in einem Verband oder Verein* der oder dem Vorsitzenden schriftlich 
anzuzeigen (§ 26 a HGO).  

  
(2) Stadtverordnete haben die Übernahme gemeindlicher Aufträge und entgeltli-

cher Tätigkeiten für die Stadt der oder dem Vorsitzenden anzuzeigen. § 77 Abs. 
2 HGO bleibt unberührt. 

 
 
§ 3  Treupflicht 
 
(1)  Stadtverordnete dürfen wegen ihrer besonderen Treupflicht  Ansprüche Dritter 

gegen die Stadt nicht geltend machen, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ih-
rer Tätigkeit im Zusammenhang steht, es sei denn, dass sie als gesetzliche 
Vertreterinnen oder Vertreter handeln. 



(2)  Ob die Voraussetzungen des Vertretungsverbotes vorliegen, entscheidet die 
Stadtverordnetenversammlung. 

 
 
 
§ 4 Verschwiegenheitspflicht 
 
Die Stadtverordneten unterliegen der Verschwiegenheitspflicht des § 24 HGO. Sie 
haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordene Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren, es sei denn, es handelt sich um offenkundige oder in 
öffentlichen Sitzungen behandelte.   
 
 
§ 5 Ordnungswidrigkeiten 
 
Verstöße gegen die in §§ 1, 3 und 4 geregelten Pflichten zeigt die oder der Vorsit-
zende der Aufsichtsbehörde an, um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a 
HGO zu erwirken.  
 
 
 
II. Fraktionen 
 
§ 6 Bildung von Fraktionen  
 
(1) Die Stadtverordneten können sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Eine 

Fraktion ist der Zusammenschluss von mindestens 2 Stadtverordneten. 
 

(2)  Eine Fraktion kann fraktionslose Stadtverordnete als Hospitantinnen oder 
Hospitanten aufnehmen. Diese zählen bei der Feststellung der Fraktionsstärke 
nicht mit.  

(3)  Die oder der Vorsitzende einer Fraktion hat deren Bildung, ihre Bezeichnung, 
die Namen der Fraktionsmitglieder, der Hospitantinnen und Hospitanten sowie 
ihrer oder seiner Stellvertretung der oder dem Vorsitzenden der Stadtverord-
netenversammlung  und dem Magistrat unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Das Gleiche gilt im Falle der Auflösung einer Fraktion, der Änderung ihres 
Namens, der Aufnahme und des Ausscheidens von Mitgliedern, Hospitantin-
nen und Hospitanten sowie bei einem Wechsel im Vorsitz der Fraktion und ih-
rer Stellvertretung. 

 
 
§ 7 Rechte und Pflichten 
 
(1)  Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der 

Stadtverordnetenversammlung mit; sie können insoweit ihre Auffassung öf-
fentlich darstellen. 

(2)  Eine Fraktion kann Mitglieder des Magistrates und sonstige Personen bera-
tend zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Sie unterliegen den Pflichten des 
§ 24 HGO. 

  
 



 
III. Vorsitz in der Stadtverordnetenversammlung 
 
§ 8 Einberufen der Sitzungen 
 
(1) Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung beruft die Stadt-

verordneten zu den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung so oft es die 
Geschäfte erfordern, jedoch mindestens sechsmal im Jahr. Eine Sitzung muss 
unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Viertel der Stadtverordneten, 
der Magistrat oder die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister unter Angabe 
der zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände verlangt und die Verhand-
lungsgegenstände zur Zuständigkeit der Stadt und hier der Stadtverordneten-
versammlung gehören; die Stadtverordneten haben eigenhändig zu unter-
zeichnen. 

(2) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von der oder dem 
Vorsitzenden im Benehmen mit dem Magistrat festgesetzt. Die oder der Vor-
sitzende hat Anträge, die den Anforderungen des § 10 genügen und in die Zu-
ständigkeit der Stadtverordnetenversammlung fallen, auf die Tagesordnung zu 
setzen. 

 (3) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Stadtverordneten und den Ma-
gistrat. Darin sind Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung anzugeben. Die Schriftform kann durch die elektronische 
Form ersetzt werden, soweit der oder dem Vorsitzenden eine schriftliche Er-
klärung zur Teilnahme an der digitalen Gremienarbeit mit Angabe der E-
Mailadresse vorliegt. Die Bereitstellung der Einladung erfolgt in einem Online-
Portal, zu welchem alle Stadtverordneten und Magistratsmitglieder eigene Zu-
gangsdaten erhalten. Der Verlust dieser Zugangsdaten ist der oder dem Vor-
sitzenden unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag müssen mindestens 
drei volle Kalendertage liegen. In eiligen Fällen kann die oder der Vorsitzende 
die Frist abkürzen, jedoch muss die Ladung spätestens am Tage vor der Sit-
zung zugehen. Die oder der Vorsitzende muss auf die Abkürzung im Ladungs-
schreiben ausdrücklich hinweisen. 

 
 
§ 9 Vorsitz und Stellvertretung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung der Stadtver-

ordnetenversammlung. Sie oder er führt die Sitzung sachlich, gerecht und un-
parteiisch. Ist sie oder er verhindert, so sind die Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter zu ihrer oder seiner Vertretung in der Reihenfolge zu berufen, welche 
die Stadtverordnetenversammlung zuvor beschlossen hat. 

 
(2) Sie oder er handhaben die Ordnung in der Sitzung und üben das Hausrecht i. 

S. v. §§ 26, 27 aus. 
 
 

 



IV. Anträge, Anfragen 
 
§ 10 Anträge 
 
(1) Die Stadtverordneten, jede Fraktion, der Magistrat und die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister können Anträge in die Stadtverordnetenversammlung 
einbringen. 

 
(2) Anträge müssen begründet sein und eine klare für die Verwaltung ausführbare 

Anweisung enthalten. Beschlussvorschlag und Begründung sind voneinander 
zu trennen. 
Die Antragstellerin oder der Antragsteller müssen bestimmen, ob der Antrag 
vor der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im zuständigen Ausschuss 
behandelt werden soll.  
 

(3) Anträge sind schriftlich und von der Antragstellerin oder vom Antragsteller un-
terzeichnet an den an die oder den Vorsitzenden zu richten und bei der Stadt-
verwaltung einzureichen. Eine Einreichung durch Fax, Computerfax und E-
Mail ist ausreichend. Bei Anträgen von Fraktionen genügt - außer im Falle des 
§ 56 Abs. 1 Satz 2 HGO - die Unterschrift der oder des Vorsitzenden oder ih-
rer oder seiner Stellvertretung. Zwischen dem Zugang der Anträge bei der o-
der dem Vorsitzenden und dem Sitzungstag müssen mindestens 10 volle Ka-
lendertage liegen. Dies gilt auch für Anträge des Magistrats und der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters. 
Die zugelassenen Anträge werden spätestens mit der Ladung zur Sitzung je-
der und jedem Stadtverordneten zugeleitet bzw. elektronisch im Online-Portal 
zum Abruf zur Verfügung gestellt. 

 
(4) Das vorsitzende Mitglied nimmt rechtzeitig eingegangene Anträge auf die Ta-

gesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Dies gilt 
auch für die nach Satz 3 verwiesenen Anträge. Zur Vorbereitung einer Ent-
scheidung der Stadtverordnetenversammlung verweist die oder der Vorsitzen-
de gleichzeitig die Anträge an den zuständigen Ausschuss, wenn 
1. sie nicht zur Entscheidung durch die Stadtverordnetenversammlung reif 

sind, 
2. die Antragstellerin oder der Antragsteller das ausdrücklich verlangt oder 
3. zu deren Ausführung Mittel im Haushaltsplan nicht bereitstehen. Anträge 

nach Nr. 3 sind an den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen. 
 

(5) Verspätete Anträge nimmt die oder der Vorsitzende auf die Tagesordnung der 
folgenden Sitzung. 

 
(6) Ist die Anhörung eines Ortsbeirates erforderlich, bevor die Stadtverordneten-

versammlung entscheidet, so leitet die oder der Vorsitzende diese unverzüg-
lich nach Eingang des Antrages ein. Die oder der Vorsitzende setzt dem Orts-
beirat, eine Frist zur Stellungnahme. Dabei ist § 34 zu beachten. 

 
(7) Während der Sitzung sind mündliche Anträge, die einen Gegenstand der Ta-

gesordnung ergänzen oder ändern, zulässig. Diese sind in der Niederschrift 
aufzunehmen. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende kann verlangen, dass die 
Anträge schriftlich vorgelegt werden. 

 
 



 
§ 11 Sperrfrist für abgelehnte Anträge 
 
(1) Hat die Stadtverordnetenversammlung einen Antrag abgelehnt, so kann die-

selbe Antragstellerin oder derselbe Antragsteller diesen frühestens nach ei-
nem Jahr erneut einbringen. 

 
(2) Ein Antrag nach Abs. 1 ist vor Ablauf der Sperrfrist zulässig, wenn die Antrag-

stellerin oder der Antragsteller begründet darlegt, dass die Ablehnungsgründe 
entfallen sind. Die oder der Vorsitzende entscheidet über die Zulassung des 
Antrages. Wird der Antrag abgelehnt, kann die Entscheidung der Stadtverord-
netenversammlung  angerufen werden. 

 
 
§ 12 Rücknahme von Anträgen 
 
Anträge können bis zur Abstimmung von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 
oder den Antragstellern zurückgenommen werden. Bei gemeinschaftlichen Anträgen 
mehrerer Stadtverordneten müssen alle die Rücknahme erklären. 
 
 
§ 13 Antragskonkurrenz 
 
(1) Hauptantrag ist ein Antrag i. S. d. § 10, der als Gegenstand auf der Tagesord-

nung der Sitzung steht. 
 
(2) Änderungsantrag ist ein Antrag, der den Inhalt des Hauptantrages geringfügig 

ändert. Änderungsanträge sind bis zur Abstimmung über den Hauptantrag zu-
lässig. Bereits vorliegende Änderungsanträge gibt die Leitung nach Aufruf des 
Tagesordnungspunktes bekannt  

 
(3) Konkurrierender Hauptantrag ist ein Antrag, der zum Inhalt des Hauptantrages 

im Gegensatz steht oder diesen in der wesentlichen Zielrichtung verändert. 
 
(4) Anträge, die nicht unter die Abs. 1 – 3 fallen und andere Gegenstände als in 

der Tagesordnung bezeichnet zum Inhalt haben, benötigen zu ihrer Behand-
lung zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten  

 
(5) Für die Reihenfolge der Abstimmung gilt § 25 Abs. 4. 
 
 
§ 14 Anfragen 
 
(1) Die Stadtverordneten sind berechtigt, zu den Tagesordnungspunkten in den 

Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung Fragen zu stellen. 
 
(2) Unbeschadet des Abs. 1 können Stadtverordnete sowie Fraktionen zum Zwe-

cke der Überwachung der Verwaltung schriftliche Anfragen i. S. v. § 50 Abs. 2 
HGO an den Magistrat stellen. Hiervon nicht umfasst sind Anfragen zu Auf-
tragsangelegenheiten im Sinne des § 4 Abs. 2 HGO.  Die Schriftform kann 
durch die elektronische Form ersetzt werden.  
Die Anfragen sind entweder bei der oder dem Vorsitzenden der Stadtverord-
netenversammlung oder beim Magistrat einzureichen. 



Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung leitet die bei ihm 
eingehenden Anfragen innerhalb einer Frist von einer Woche an den Magistrat 
zur Beantwortung weiter. 
Der Magistrat beantwortet die Anfragen schriftlich oder mündlich in einer Sit-
zung der Stadtverordnetenversammlung  
Bei mündlicher Beantwortung findet keine Erörterung statt. Der Fragestellerin 
oder dem Fragesteller sind zwei Zusatzfragen zu gestatten. 
 

(3) Fragen, die nicht dem Zwecke der Überwachung i. S. v. § 50 Abs. 2 HGO die-
nen, sondern lediglich der Information der Fragestellerin bzw. des Fragestel-
lers, sind lediglich im Rahmen des Abs. 1 gestattet. 

  
 
 
 
V. Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 
 
§ 15 Öffentlichkeit 
 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung berät und beschließt grundsätzlich in öf-

fentlichen Sitzungen. Sie kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit 
ausschließen. Der generelle Ausschluss der Öffentlichkeit für bestimmte Arten 
von Angelegenheiten ist unzulässig. 

 
(2) Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nicht-öffentlicher Sitzung 

begründet, beraten und entschieden. Die Entscheidung kann in öffentlicher 
Sitzung getroffen werden, wenn keine besondere Begründung oder Beratung 
erforderlich ist. 

 
(3) Beschlüsse, die in nicht-öffentlicher Sitzung gefasst worden sind, sollen nach 

Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, soweit dies an-
gängig ist. 

 
 
§ 16 Beschlussfähigkeit 
 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß 

geladen und mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten  
anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit gilt solange als vorhanden, bis das Ge-
genteil auf Antrag festgestellt wird. Die Antragstellerin oder der Antragsteller 
zählt zu den anwesenden Stadtverordneten. 

 
(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und 

tritt die Stadtverordnetenversammlung zur Verhandlung über denselben Ge-
genstand zum zweiten Mal zusammen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig. In der Ladung zur zweiten Sitzung ist hie-
rauf ausdrücklich hinzuweisen. 

 
(3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Stadtverordneten ein gesetzlicher Grund, 

der ihrer Anwesenheit entgegensteht, so ist die Stadtverordnetenversammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stadtverordneten beschlussfä-
hig.  

 



 
§ 17 Sitzungsordnung und Film- und Tonaufzeichnungen 
 
(1) Während der Sitzungen ist es untersagt, im Sitzungsraum zu rauchen oder 

alkoholische Getränke zu sich zu nehmen oder Tiere mitzubringen. 
 
(2) Tonaufzeichnungen im Sitzungsraum sind grundsätzlich nur als Hilfsmittel der 

Schriftführung für die Anfertigung der Sitzungsniederschrift erlaubt. Andere 
Tonaufzeichnungen sowie Film- und Fernsehaufnahmen durch die Medien 
sind nur im Rahmen des § 7 der Hauptsatzung zulässig. 
 

(3) Eine Internetübertragung (sog. Live- oder Internet-Streaming) im Rahmen des 
Internetauftritts der Stadt unter www.grossalmerode.de ist nur zulässig, wenn die 
Stadtverordnetenversammlung dies beschließt. Dieses gilt nur für die Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung, nicht jedoch für die Ausschüsse und Orts-
beiräte. 

 
 
§ 18 Teilnahme des Magistrats 
 
(1) Der Magistrat nimmt an den Sitzungen teil. Er muss jederzeit zu dem Gegen-

stand der Verhandlung gehört werden. 
 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister spricht für den Magistrat. Die Bür-

germeisterin oder der Bürgermeister kann eine von der Auffassung des Ma-
gistrats abweichende Meinung vertreten. Dabei hat sie oder er zunächst die 
Auffassung des Magistrates darzulegen und sie oder er kann danach ihre oder 
seine eigene Auffassung vertreten. In diesem Fall kann der Magistrat eine an-
dere Stadträtin oder einen anderen Stadtrat als Sprecherin oder als Sprecher 
benennen. 

 
 
 
 
VI. Gang der Verhandlung 
 
§ 19 Ändern und Erweitern der Tagesordnung 
 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann die Tagesordnung ändern. Sie kann 

insbesondere beschließen, die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu än-
dern, Tagesordnungspunkte abzusetzen oder Tagesordnungspunkte zu teilen 
oder miteinander zu verbinden.  

 
(2) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschließen, die Tagesordnung um 

Angelegenheiten zu erweitern, die nicht auf der Einladung verzeichnet waren, 
wenn dem zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten zustimmen. 
Eine Erweiterung um Wahlen, um die Beschlussfassung über die Hauptsat-
zung und ihre Änderungen sind ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 



§ 20 Beratung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende ruft die Verhandlungsgegenstände in der Reihenfol-

ge der Tagesordnung zur Beratung auf. 
 
(2) Zur Begründung des Antrages erhält zuerst die Antragstellerin oder der An-

tragsteller das Wort. Es folgt der Bericht des Ausschusses. Danach eröffnet 
die oder der Vorsitzende die Aussprache.  

 
(3) Die oder der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen. 

Diese erfolgen durch Handaufheben. Bei gleichzeitigen Meldungen bestimmt 
die oder der Vorsitzende die Redefolge. Die Stadtverordneten können ihren 
Platz in der Redeliste jederzeit abtreten. Die oder der Vorsitzende kann zulas-
sen, dass auf einen Redebeitrag direkt, d. h. außerhalb der Redeliste erwidert 
wird. 

 
(4) Die oder der Vorsitzende kann jederzeit das Wort ergreifen. Will sie oder er an 

der Beratung teilnehmen, so hat sie oder er die Sitzungsleitung einer Stellver-
treterin oder einem Stellvertreter zu übertragen. 

 
(5) Jede und jeder Stadtverordnete soll zu einem Antrag nur einmal sprechen. 

Hiervon sind ausgenommen:  
- Das Schlusswort der Antragstellerin oder des Antragstellers unmittelbar vor 

der Abstimmung,  
- Fragen zur Klärung von Zweifeln,  
- Persönliche Erwiderungen.  
 

(6) Die oder der Vorsitzende kann zulassen, dass eine Stadtverordnete oder ein 
Stadtverordneter mehrmals zur Sache spricht. Widerspricht eine Stadtverord-
nete oder ein Stadtverordneter, hat die Stadtverordnetenversammlung zu ent-
scheiden. 

 
(7) Verweist die Stadtverordnetenversammlung einen Antrag an einen Ausschuss 

oder an den Magistrat, so ist damit die Beratung des Gegenstands geschlos-
sen. Noch vorliegende Wortmeldungen bleiben unberücksichtigt.  

 
 
§ 21 Mitteilungspflicht und Mitwirkungsverbot bei Interessenwiderstreit 
 
(1) Muss ein Mitglied annehmen, wegen Widerstreites der Interessen nicht mitbe-

raten oder –entscheiden zu dürfen, so hat es dies nach Aufruf des Tagesord-
nungspunktes der Leitung unaufgefordert mitzuteilen. Liegen die Vorausset-
zungen für ein Mitwirkungsverbot vor, so muss es den Sitzungsraum vor Be-
ginn der Beratung verlassen.  

 
(2) Im Zweifels- oder Streitfalle entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, ob 

ein Widerstreit der Interessen vorliegt.  
 
 
 
 
 
 



§ 22 Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1) Ein Antrag zur Geschäftsordnung zielt auf einen Beschluss über das Verfah-

ren der Stadtverordnetenversammlung. 
 
(2) Stadtverordnete können sich jederzeit mit einem Antrag zur Geschäftsordnung 

durch Heben beider Hände melden. Ein Redebeitrag wird deswegen nicht un-
terbrochen. Der oder die Stadtverordnete kann unmittelbar nach dessen 
Schluss den Antrag zur Geschäftsordnung vortragen und begründen. Danach 
erteilt die oder der Vorsitzende nur einmal das Wort zur Gegenrede und lässt 
dann über den Antrag abstimmen. Dieser gilt als angenommen, wenn niemand 
widersprochen hat. 

 
(3) Für Anträge zur Geschäftsordnung einschließlich Begründung sowie für die 

Gegenrede beträgt die Redezeit jeweils höchstens drei Minuten. 
 
 
§ 23 Redezeit 
 
(1) Die Redezeit für den einzelnen Beitrag einer oder eines Stadtverordneten be-

trägt in der Regel höchstens 3 Minuten, wenn nicht diese Geschäftsordnung 
abweichendes bestimmt. 

 
(2) Die Stadtverordnetenversammlung kann für wichtige Verhandlungsgegen-

stände, wie insbesondere die Beratung des Haushaltes, die Redezeit abwei-
chend festlegen. Eine Gesamtredezeit für die Beratung einzelner Gegenstän-
de ist auf die Fraktionen nach dem Verhältnis ihrer Stärke zu verteilen. Frakti-
onslose Stadtverordnete sind hierbei angemessen zu berücksichtigen. Die 
vom Magistrat verbrauchte Redezeit wird dabei nicht auf die Gesamtredezeit 
angerechnet.  

 
 
§ 24 Persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen 
 
(1) Wer in den Verhandlungen persönlich genannt oder angegriffen worden ist, 

hat das Recht, nach Schluss der Beratung - jedoch vor einer stattfindenden 
Abstimmung hierauf persönlich zu erwidern und die Angriffe zurückzuweisen 
und falsche Behauptungen richtig zu stellen. Persönliche Erwiderungen sind 
nur solche Erklärungen, die eine Stadtverordnete oder ein Stadtverordneter für 
sich persönlich abgibt, nicht aber solche Erklärungen, die für eine Fraktion o-
der Partei oder sonstige Gruppierungen abgegeben werden. 
 
 

(2) Persönliche Erklärungen außerhalb der Tagesordnung sind vor Eintritt in die 
Tagesordnung oder vor Schluss der Sitzung zugelassen. Sie sind der oder 
dem Vorsitzenden rechtzeitig vorher mitzuteilen und dürfen die abgeschlosse-
ne Beratung von Verhandlungsgegenständen in der Sache nicht erneut auf-
greifen. 

 
(3) Die Redezeit für persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen be-

trägt höchstens drei Minuten. Eine Beratung findet nicht statt. 
 
 



 
§ 25 Abstimmung 
 
(1) Beschlüsse werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mit der 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein 
Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur Be-
rechnung der Mehrheit nicht mit. 

 
(2) Die Mitglieder stimmen durch Handaufheben offen ab. Geheime Abstimmung 

ist unzulässig; § 39 a Abs. 3 Satz 2 HGO und § 55 Abs. 3 HGO bleiben unbe-
rührt. 

 
(3) Nach Schluss der Beratung stellt die oder der Vorsitzende die endgültige Fas-

sung des Antrages fest und lässt darüber abstimmen. Dabei fragt sie oder er 
stets, wer dem Antrag zustimmt. Nur bei der Gegenprobe darf sie oder er fra-
gen, wer den Antrag ablehnt. 

 
(4) Bei Antragskonkurrenz ist zunächst über den in der Sache weitestgehenden 

Antrag abzustimmen. Ist dies nicht feststellbar, wird zunächst über die konkur-
rierenden Hauptanträge und dann über die Änderungsanträge abgestimmt. 
Über den Hauptantrag selbst wird zuletzt abgestimmt. 
Über die endgültige Reihenfolge der Abstimmung entscheidet die oder der 
Vorsitzende. 
 

(5) Auf Verlangen einer Fraktion oder eines Viertels der gesetzlichen Zahl der 
Stadtverordneten wird namentlich abgestimmt. Die oder der Vorsitzende be-
fragt jede Stadtverordnete und jeden Stadtverordneten einzeln über ihre oder 
seine Stimmabgabe; die Schriftführerin oder der Schriftführer vermerkt die 
Stimmabgabe jeder und jedes Stadtverordneten in der Niederschrift. Hiervon 
unberührt bleibt das Recht jeder und jedes Stadtverordneten, ihre bzw. seine 
Abstimmung in der Niederschrift namentlich festzuhalten. 

 
(6) Die oder der Vorsitzende stellt das Abstimmungsergebnis unverzüglich fest 

und gibt es bekannt. Werden sofort danach begründete Zweifel an der Fest-
stellung vorgebracht, so lässt sie oder er die Abstimmung unverzüglich wie-
derholen. 

 
 
§ 26 Wahlen 
 
(1) Für Wahlen durch die Stadtverordnetenversammlung gelten die Bestimmun-

gen des § 55 HGO sowie die sinngemäß anzuwendenden Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes (KWG). § 62 Abs. 2 HGO bleibt unberührt. 

 
(2) Die Wahlleitung obliegt dem vorsitzenden Mitglied. Es kann sich zur Unterstüt-

zung von jeder Fraktion ein Mitglied als Wahlhilfe benennen lassen. Die Wahl-
leitung bereitet die Wahlhandlung vor, führt sie durch, überwacht ihre Ord-
nungsmäßigkeit, stellt das Wahlergebnis fest und gibt es bekannt. 

 
 
 
 
 



VII. Ordnung in den Sitzungen 
 
§ 27 Ordnungsgewalt und Hausrecht 
 
(1) Die oder der Vorsitzende handhabt die Ordnung in den Sitzungen der Stadt-

verordnetenversammlung und übt das Hausrecht aus. Der Ordnungsgewalt 
und dem Hausrecht unterliegen alle Personen, die sich in den Beratungsräu-
men, den zugehörigen Vorräumen, Gängen und Treppenhäusern aufhalten. 

 
(2) Die Ordnungsgewalt und das Hausrecht umfassen insbesondere das Recht 

der oder des Vorsitzenden die Sitzung zu unterbrechen oder zu schließen, 
wenn der ordnungsgemäße Verlauf gestört wird, die Personen, die sich unge-
bührlich benehmen oder die Ordnung der Versammlung stören, zu ermahnen 
und notfalls aus dem Sitzungssaal zu verweisen, bei störender Unruhe unter 
den Zuhörern nach Abmahnung die Zuhörerplätze des Sitzungssaales räumen 
zu lassen, wenn sich die Störung anders nicht beseitigen lässt.  
 Kann sich die oder der Vorsitzende kein Gehör verschaffen, so verlässt sie 
oder er den Sitz. Damit ist die Sitzung unterbrochen.  

 
 
§ 28 Ordnungsmaßnahmen gegenüber Stadtverordneten sowie Mitgliedern 

des Magistrates  
 
(1) Die oder der Vorsitzende kann Stadtverordnete sowie Mitglieder des Magistra-

tes zur Sache rufen, die bei ihrer Rede vom Verhandlungsgegenstand ab-
schweifen. Sie oder er kann nach wiederholten Sachruf das Wort entziehen, 
wenn die oder der Redeberechtigte erneut Anlass zu einer Ordnungsmaß-
nahme gegeben hat.  

 
(2) Die oder der Vorsitzende kann der oder dem Stadtverordneten oder dem Mit-

glied des Magistrates das Wort entziehen, wenn sie oder er es eigenmächtig 
ergriffen hat oder die Redezeit überschreiten. Ist das Wort entzogen, so wird 
es ihr bzw. ihm zu demselben Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt. Die 
Maßnahme und ihr Anlass werden nicht erörtert.  

 
(3) Die oder der Vorsitzende kann die Stadtverordnete oder den Stadtverordneten 

oder Mitglieder des Magistrates bei ungebührlichem oder ordnungswidrigem 
Verhalten mit Nennung des Namens zur Ordnung rufen.  

 
(4) Die oder der Vorsitzende kann eine Stadtverordnete oder einen Stadtverord-

neten bei wiederholtem ungebührlichem oder ordnungswidrigen Verhalten für 
einen oder mehrere, höchstens für drei Sitzungstage ausschließen. Die Be-
troffene oder der Betroffene kann ohne aufschiebende Wirkung die Entschei-
dung der Stadtverordnetenversammlung anrufen. Diese ist in der nächsten 
Sitzung zu treffen. 
 
 

 
 
 
 
 
 



VIII. Niederschrift 
  
§ 29 Niederschrift 
 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Stadtverordnetenver-

sammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie soll sich auf die Angabe der 
Anwesenden, der verhandelten Gegenstände, der gefassten Beschlüsse und 
der vollzogenen Wahlen sowie der wesentlichen Redebeiträge, die sich auf die 
Beschlussfassung beziehen, beschränken. Die Abstimmungsergebnisse sowie 
Verlauf und Ergebnisse von Wahlen sind festzuhalten. Jede und jeder Stadt-
verordnete kann vor Beginn der Stimmabgabe verlangen, dass ihre bzw. seine 
Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird. 

 
(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden sowie von der Schriftführe-

rin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen. Zu Schriftführern können nur Per-
sonen aus dem in § 61 Abs. 2 Satz 2 HGO bezeichneten Personenkreis ge-
wählt werden. Die Schriftführerin oder der Schriftführer ist für den Inhalt der 
Niederschrift alleine verantwortlich. 

 
(3) Die Niederschrift liegt ab dem 12. Kalendertage nach der Sitzung für die Dauer 

einer Woche im Rathaus, Zimmer 5, zur Einsicht für die Stadtverordneten und 
die Mitglieder des Magistrates offen. Gleichzeitig sind den Stadtverordneten 
Abschriften der Niederschrift zuzuleiten. Dies kann auch durch elektronische 
Datenübertragung erfolgen, wenn dies zwischen der oder dem Vorsitzenden 
und der oder dem Stadtverordneten zuvor vereinbart wurde. Hat die oder der 
Stadtverordnete die Teilnahme an der digitalen Gremienarbeit erklärt erfolgt die 
Zuleitung der Abschriften der Niederschrift durch die elektronische Bereitstel-
lung im Online-Portal. 

 
(4) Stadtverordnete sowie Mitglieder des Magistrates können Einwendungen gegen 

die Richtigkeit der Niederschrift innerhalb von fünf Tagen nach der Offenlegung 
bei der oder dem Vorsitzenden schriftlich erheben. Eine Einreichung durch Fax 
oder E-Mail ist ausreichend. Die Einwendung ist zu begründen. Über fristge-
rechte Einwendungen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung in der 
nächsten Sitzung. 

 
(5) Zur Information der Bevölkerung wird der wesentliche Inhalt der Niederschrift 

in geeigneter Weise veröffentlicht, soweit er sich nicht auf Verhandlungsge-
genstände bezieht, die in nicht-öffentlicher Sitzung erörtert wurden. 

 
 
IX. Ausschüsse 
 
§ 30 Aufgaben der Ausschüsse, Federführung 
 
(1) Für die vorgelegten Anträge bereiten die zuständigen Ausschüsse die Be-

schlüsse der Stadtverordnetenversammlung vor. Sie entwerfen hierzu einen 
entscheidungsreifen Beschlussvorschlag, der als Antrag i.S. des § 10 der Ge-
schäftsordnung anzusehen ist. Die Ausschussvorsitzenden oder dazu beson-
ders bestimmte Mitglieder berichten der Stadtverordnetenversammlung münd-
lich in gedrängter Form über den Inhalt und das Ergebnis der Ausschussbera-
tungen und die tragenden Gründe für den Beschlussvorschlag. 
 



(2) Die Stadtverordnetenversammlung bestimmt einen Ausschuss als federfüh-
rend, wenn sie Anträge an mehrere Ausschüsse verweist. Die beteiligten Aus-
schüsse übermitteln ihre schriftliche Stellungnahme in angemessener Frist an 
den federführenden Ausschuss, der diese in seinem Bericht mit vorträgt. 

 
(3) Hat die Stadtverordnetenversammlung einem Ausschuss bestimmte Angele-

genheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten zur endgültigen Ent-
scheidung übertragen, so kann sie dies jederzeit widerrufen und die Entschei-
dung an sich ziehen. 

 
 
§ 31 Bildung der Ausschüsse, Stellvertretung 
 
(1) Die Bildung der Ausschüsse erfolgt nach § 62 HGO. Hat die Stadtverordne-

tenversammlung beschlossen, dass sich alle oder einzelne Ausschüsse nach 
dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zusammensetzen sollen, benennen die 
Fraktionen der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung in-
nerhalb einer Woche nach dem Beschluss schriftlich die Ausschussmitglieder. 
Die oder der Vorsitzende gibt der Stadtverordnetenversammlung die Zusam-
mensetzung schriftlich bekannt.  
Nachträgliche Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen, die sich 
auf die Zusammensetzung der Ausschüsse auswirken, sind zu berücksichti-
gen. In diesem Fall werden die Ausschussmitglieder von den Fraktionen der 
oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und der oder dem 
Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich benannt. 
 

(2) Der oder die  Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung lädt zur ersten 
Sitzung der Ausschüsse und führt den Vorsitz bis zur Wahl der oder des Aus-
schussvorsitzenden. 

 
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse können sich im Einzelfall durch andere Stadt-

verordnete vertreten lassen. Sie haben bei Verhinderung unverzüglich für eine 
Vertretung zu sorgen und der Vertreterin oder dem Vertreter Ladung und Sit-
zungsunterlagen auszuhändigen.  

 
(4) Die von einer Fraktion benannten Ausschussmitglieder können von dieser ab-

berufen werden; die Abberufung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung und der oder dem Vorsitzenden des Aus-
schusses schriftlich oder elektronisch zu erklären. Die Neubenennung erfolgt 
nach Abs. 1 S. 2 u. 3. 

 
 
§ 32 Einladung, Öffentlichkeit, sinngemäß anzuwendende Vorschriften 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Ausschusses setzt Tagesordnung, Zeit und Ort 

der Sitzungen im Benehmen mit der oder dem Vorsitzenden der Stadtverord-
netenversammlung und dem Magistrat fest. 

 
(2) Die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel öffentlich. § 15 gilt entspre-

chend. 
 



(3) Für den Geschäftsgang der Ausschüsse finden die Vorschriften dieser Ge-
schäftsordnung sinngemäß Anwendung, soweit sich nicht ausdrücklich aus 
dem Gesetz oder aus dieser Geschäftsordnung abweichendes ergibt.  

  
 
§ 33 Stimmrecht, Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien bzw. Gruppie-

rungen 
 
(1) Ein Stimmrecht haben alleine die Mitglieder des Ausschusses. Die oder der 

Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und ihre oder seine Stellver-
treterinnen und/oder Stellvertreter sowie die Fraktionsvorsitzenden sind be-
rechtigt, an den Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Fraktionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses kein Sitz entfallen 
ist, sind berechtigt, in diesen ein Mitglied mit beratender Stimme zu entsen-
den. 

(2) Wer einen Antrag gestellt hat, kann diesen in den Ausschüssen begründen, 
auch wenn er ihnen nicht als Mitglied angehört.  

 
(3) Der Magistrat nimmt an den Ausschusssitzungen teil. § 18 gilt entsprechend. 

Sonstige Stadtverordnete können – auch an nicht-öffentlichen Sitzungen - nur 
als Zuhörerinnen oder Zuhörer teilnehmen. Für den Wahlvorbereitungsaus-
schuss gelten die besonderen Regeln des § 42 Abs. 2 HGO.  

 
(4) Die Ausschüsse können Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Bevölke-

rungsgruppen, die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und 
Sachverständige zu den Beratungen zuziehen. Darüber hinaus können sie die 
Beiräte der Gemeinde, Kinder- und Jugendvertreterinnen oder –vertreter so-
wie Kommissionen nach Maßgabe der Regelungen und X bis XII. an ihren Sit-
zungen beteiligen.  

 
Protokollerklärung: 
„Die Entscheidung über die Anhörung von Personen nach Abs. 4 trifft der Vorsitzen-
de. Er leitet und moderiert die Anhörung unter Beachtung der Vorgaben der Hessi-
schen Gemeindeordnung und Geschäftsordnung. 
Wenn in Einzelfällen beabsichtigt wird, einen Sachkundigen in einer umfassenderen 
gutachterlichen Stellungnahme anzuhören, entscheidet der Ausschuss per Be-
schluss über die Anhörung. Ist eine vor der Sitzung liegende Entscheidung ange-
messen und erforderlich, wird der Beschluss des Ausschusses durch die Herstellung 
des Einvernehmens mit den Fraktionsvorsitzenden ersetzt.“ 
 
 
X. Ortsbeiräte 
 
§ 34 Anhörungspflicht 
 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung hört den Ortsbeirat zu allen wichtigen Ange-

legenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, insbesondere zu dem Entwurf des 
Haushaltsplanes.  Sie setzt dem Ortsbeirat eine Frist zur schriftlichen Stellung-
nahme von einem Monat. Die Stellungnahme ist an die oder den Vorsitzenden 
der Stadtverordnetenversammlung zu richten.  
Sie oder er kann in Einzelfällen die Frist angemessen verlängern oder kürzen. 
Äußert sich der Ortsbeirat verspätet oder gar nicht, so gilt dies als Zustimmung.  



 
(2) Der Ortsbeirat wird nicht angehört zu Angelegenheiten, die den Ortsbezirk nur 

als Teil der Stadt insgesamt berühren. Insbesondere ist er nicht vor Erlass, Än-
derung oder Aufhebung von Ortsrecht zu hören, das für alle Ortsbezirke der 
Stadt unterschiedslos gilt und damit nur die Gesamtinteressen der Gemeinde 
angeht, die die Stadtverordnetenversammlung zu wahren hat. 

 
(3) Die Stadtverordnetenversammlung kann dem Ortsbeirat Angelegenheiten zur 

Stellungnahme Vorlegen. Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
 
§ 35 Vorschlagsrecht des Ortsbeirates 
 
Der Ortsbeirat hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk 
angehen. Vorschläge reicht er schriftlich bei dem Magistrat ein. Dieser legt sie mit 
seiner Stellungnahme der Stadtverordnetenversammlung vor, wenn diese für die 
Entscheidung zuständig ist. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in ange-
messener Frist über Vorschläge des Ortsbeirates.  
Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung teilt die Entscheidung 
dem Ortsbeirat schriftlich mit. 
 
 
§ 36 Rederecht in den Sitzungen 
 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschließen, dem Ortsbeirat in einer 

Sitzung zu einem Tagesordnungspunkt, der die Interessen des Ortsbezirks be-
rührt, ein Rederecht zu gewähren. 

 
(2) Die Ausschüsse können dem Ortsbeirat in ihren Sitzungen bzw. zu einzelnen 

Tagesordnungspunkten ein Rederecht einräumen. 
 
(3) Das Rederecht steht der Ortsvorsteherin oder dem Ortsvorsteher zu. Der 

Ortsbeirat kann das Rederecht auch einem anderen Mitglied des Ortsbeirates 
übertragen. 

 
 
 
§ 37 Anwendung von Vorschriften 
 
Auf den Ortsbeirat finden die Vorschriften über die Stadtverordnetenversammlung 
sinngemäß Anwendung, soweit sich nicht ausdrücklich aus dem Gesetz oder aus 
dieser Geschäftsordnung Abweichendes ergibt. Die Entscheidung nach § 20 Abs. 2 
trifft der Ortsbeirat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI. Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 
 
§ 38 Anhörungspflicht  
Die Stadtverordnetenversammlung hört Kinder und Jugendliche in ihrer Funktion als 
Vertreterinnen oder Vertreter von Kinder- oder Jugendinitiativen zu allen wichtigen 
Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche berühren. Dies geschieht in der Weise, 
dass die Vertreterin oder der Vertreter der Kinder- oder Jugendinitiative entweder 
eine schriftliche Stellungnahme zu den Angelegenheiten abgibt - § 34 Abs. 1 S. 2 – 4 
gilt entsprechend - oder dass sie oder er sich hierzu mündlich in den Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung äußern. 
 
 
§ 39 Vorschlagsrecht der Vertreterin oder des Vertreters der Kinder- und Ju-

gendinitiative 
 
Die Vertreterin oder der Vertreter der Kinder- oder Jugendinitiative hat ein Vor-
schlagsrecht in allen Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche betreffen. Vor-
schläge reicht sie oder er schriftlich beim Magistrat ein. Dieser gibt die Vorschläge 
mit seiner Stellungnahme an die Stadtverordnetenversammlung weiter, wenn diese 
für die Entscheidung zuständig ist. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in 
angemessener Frist über Vorschläge der Vertreterin oder des Vertreters. Die oder 
der Vorsitzende teilt die Entscheidung der Vertreterin oder dem Vertreter schriftlich 
mit.  
 
 
§ 40 Rederecht in den Sitzungen 
 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschließen, der Vertreterin oder 
dem Vertreter der Kinder- oder Jugendinitiative in einer Sitzung zu einem Ta-
gesordnungspunkt, der die Interessen von Kindern und Jugendlichen betrifft, 
ein Rederecht zu gewähren.  

 
(2) Die Ausschüsse können der Vertreterin oder dem Vertreter der Kinder- und 

Jugendinitiative in den Sitzungen bzw. zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
ein Rederecht einräumen.  

 
 
XII. Mitwirkung von Vertreterinnen und Vertretern von sonstigen Beiräten, 
Kommissionen und Sachverständigen 
 
§ 41 Sonstige Beteiligungsrechte gemäß § 8 c HGO 
 
Die Stadtverordnetenversammlung kann Vertreterinnen und Vertretern Kinder- und 
Jugendinitiativen, von sonstigen Beiräten der Stadt, Kommissionen und Sachver-
ständigen für Angelegenheiten, die in deren Tätigkeitsbereich fallen, Anhörungs-, 
Vorschlags- und Rederechte einräumen. 
 
 
 
 
 
 



XIII. Schlussbestimmungen 
 
§ 42 Auslegung, Abweichen von der Geschäftsordnung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende entscheidet im Einzelfall wie diese Geschäftsord-

nung auszulegen ist. Über die grundsätzliche Auslegung beschließt die Stadt-
verordnetenversammlung. 

 
(2) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschließen, im Einzelfall von den 

Bestimmungen dieser Geschäftsordnung abzuweichen, wenn gesetzliche Vor-
schriften nicht entgegenstehen. 

 
§ 43 Zusammenarbeit in der strategischen Steuerung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung, der Magistrat und die Stadtverwaltung arbeiten 
kooperativ, vertrauensvoll und ergebnisorientiert zusammen, um gemeinsam strate-
gische Ziele für die Stadt Großalmerde auszuarbeiten und zu erreichen. Die Erarbei-
tung und Fortschreibung der Strategie erfolgt in der Regel in nicht-öffentlichen Work-
shops. Die abschließende Beschlussfassung über die strategische Ausrichtung der 
Stadt Großalmerode erfolgt in einer ordentlichen Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung.  
 
 
§ 44 In-Kraft-Treten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die bisherige Geschäftsordnung vom 29. August 2013 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Großalmerode, den 26. April 2018 
 

 
 

Anacker 
Stadtverordnetenvorsteher 

 

 



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-17/2018 

Federführendes Amt Bauamt 

Datum 09.04.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Großalmerode 09.04.2018 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige Haushaltsausgabe sowie die 
Auftragsvergabe zur grundhaften Erneuerung und der Erneuerung von der Wasser- und 
Kanalleitungen der Gemeindestraßen „Eichhofstraße und Siedlerweg“ 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die 
Stadtverordnetenversammlung, gemäß § 2 Abs. 3 Buchstabe f) der Hauptsatzung die 
Auftragsvergabe für die gesamten Bauleistungen in der Straße „Eichhofstraße“ und 
„Siedlerweg“ an den aus der Submission vom 22.03.2018 hervorgegangenen günstigsten 
Bieter, die Firma Reinhard Heppe Hoch- und Tiefbau GmbH, Hubenröder Str. 36, 37217 
Witzenhausen, mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von brutto 1.488.593,68 €. 
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die überplanmäßigen Haushaltsausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 100 + 102 HGO i.V.m. § 6 des 
Feststellungsvermerkes für den Eigenbetrieb wie folgt: 
 

Invest.Nr.: Text Mittelüber- 
schreitung 

Bisheriger  
Ansatz 

I111010.32 Kanalisation Eichhofstraße Gesamt : 
davon Haushalt  :   
davon VE  :   

240.000 € 
120.000 € 
120.000 € 

150.000 € 
75.000 € 
75.000 € 

I111010.98 Kanalhausanschlusskosten allgemein 
davon Haushalt  :   
davon VE  :   

50.000 € 
50.000 € 

95.000 € 
60.000 € 
35.000 € 

I113010.32 Wasserversorgungsanlage 
Eichhofstraße 
davon Haushalt  : 
davon VE  : 

115.000 € 
60.000 € 
55.000 € 

90.000 € 
45.000 € 
45.000 € 

I113010.98 Wasserhausanschlusskosten 
allgemein 
davon Haushalt  :   
davon VE  :   

80.000 € 
80.000 € 

85.000 € 
50.000 € 
35.000 € 

 
Die Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsausgaben im Bereich der beiden 
Hausanschlusskosten erfolgt lediglich aus haushaltsrechtlichen Gründen. Da diese Ausgaben 
von den Hauseigentümern wieder zu 100% erstattet werden, stellen sie auch eine erhöhte 
Einnahme dar und haben somit keine Auswirkungen auf den Kreditbedarf.  
Den beantragten Mehrausgaben in Höhe von 240.000 € im Bereich der Kanalisation stehen 
Einsparungen bei den Sanierung von Kanalteilstrecken (Investitionsnummer I111010.90) in 
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Höhe von 100.000 € gegenüber. Der Kreditbedarf erhöht sich somit absummiert um 20.000 €. 
Den um 120.000 € erhöhten Verpflichtungsermächtigungen stehen Einsparungen bei den VE 
für den Siedlerweg in Höhe 85.00 € gegenüber. Absummiert erhöht sich die VE somit lediglich 
um 35.000 € 
 
Den beantragten Mehrausgaben in Höhe von 60.000 € im Bereich der Wasserversorgung 
stehen Einsparungen bei dem Siedlerweg in Höhe von 5.000 € (Investitionsnummer 
I113010.92 gegenüber. Der Kreditbedarf erhöht sich somit absummiert um 55.000 €.  Bei den 
VE ergeben sich keine Einsparungen, sodass sie voll den bisherigen Ansatz um 55.000 €. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Auftragsvergabe für den Straßenbau führt zu Ausgaben in Höhe von etwa 1,5 Mio Euro, davon 
etwa 730.000 Euro im städtischen Haushalt (Straßenbau) und 770.000 Euro im Eigenbetrieb 
(Wasser- und Kanal). 
Für den Straßenbau stehen mit einer Summe von 968.000 Euro ausreichend Haushaltsmittel zur 
Verfügung. 
Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wurden bisher nur 530.000 Euro veranschlagt. Daher ist eine 
überplanmäßige Ausgabe im Eigenbetrieb notwendig, deren Zusammensetzung sich aus dem 
Beschlussvorschlag ergibt. 
 
Sachdarstellung: 

Die gesamten Bauarbeiten im Bereich der Straße „Eichhofstraße“ und „Siedlerweg“ wurden 
ausgeschrieben und werden aufgeteilt in die Abschnitte 

1. Erneuerung Kanal einschl. Hausanschlüsse  
2. Erneuerung Wasserleitung einschl. Hausanschlüsse 
3. Erneuerung Straßenbau  

Die Baumaßnahme „Eichhofstraße“ soll aufgrund des Umfangs in zwei Bauabschnitten aufgeteilt 
und in 2018 und 2019 durchgeführt werden. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Einmündung 
zur „Heinrich-Koch-Straße“ und endet an der Kreuzung „Pflasterweg“. Der zweite Bauabschnitt 
wird sich von der Straße „Pflasterweg“ bis zur Kreuzung der „Hohlerainstraße“ erstrecken. Der 
zweite Bauabschnitt gelangt gemeinsam mit der Straße „Siedlerweg“ in 2019 zur Ausführung. 
Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung wurden von 10 Firmen Angebote angefordert, zum 
Submissionstermin am 16.03.2016 lagen 2 Angebote vor mit folgenden ungeprüften 
Submissionsergebnissen: 
 
Lfd.Nr. Firma Angebotssumme 

(brutto) 
Nachlass/Nebenangebote 

1 Heppe, Witzenhausen 1.534. 859,64 € 2 % Nachlass, 1 Nebenangebot 

2 BG Riede/ Bommhardt, 
Kassel/Waldkappel 

2.284.005,06 €  

 
Durch die Nachrechnung der eingegangenen Angebote mit Wertung der Nebenangebote 
(Pflasterstein analog der Straße „Am Äckerchen anstelle des irrtümlich ausgeschriebenen zu 
großformatigen Pflasters) und der eingeräumten Nachlässe ergibt sich folgende Bieterreihenfolge: 
 
Lfd.Nr. Firma Angebotssumme 

(brutto) 
Nachlass/Nebenangebote 

1 Heppe, Witzenhausen 1.488.593,68 € 2 % Nachlass, 1 Nebenangebot 

2 BG Riede/ Bommhardt, 
Kassel/Waldkappel 

2.284.005,06 €  

 
Somit bleibt Fa. Heppe aus Witzenhausen unter Wertung des Preisnachlasses günstigster Bieter.  
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Die Gesamtangebotssumme in Höhe von 1.488.593,68 € des günstigsten Bieters Fa. Heppe 
setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Aufteilung der Auftragssummen Eichhofstraße 
 1.  Straßenbau 634.864,87 € 

2.1  Kanalleitungen  354.625,38 € 

2.2 Kanalhausanschlüsse 52.472,00 € 

3.1 Wasserleitung 185.610,22 € 

3.2 Wasserhausanschlüsse 70.251,07 € 

 
 1.297.823,54 € 

Aufteilung der Auftragssummen Siedlerweg 
 1.  Straßenbau 94.969,50 € 

2.1  Kanalleitungen  47.431,75 € 

2.2 Kanalhausanschlüsse 8.920,85 € 

3.1 Wasserleitung 28.460,76 € 

3.2 Wasserhausanschlüsse 10.987,28 € 

 
 190.770,14 €  

 

Gesamtkostenkalkulation der Maßnahme/Gegenüberstellung Haushalt 

   1.1 Straßenbau Eichhofstraße (inkl. Str.beleuchtung) 640.000,00 €  

Ingenieurleistungen 

 

58.000,00 € 

Grenzanzeige, Beweissicherung pp. 

 

15.000,00 € 

 
 

713.000,00€ 

Haushaltsansatz Straße  

 

800.000,00 € 

Haushaltsansatz Straßenbeleuchtung  

 

35.000,00 € 

 Differenz: +122.000,00 € 

   

1.2 Straßenbau Siedlerweg (inkl. Str.beleuchtung) 95.000,00 €  

Ingenieurleistungen 

 

10.000,00 € 

Grenzanzeige, Beweissicherung pp. 

 

8.000,00 € 

 
 

118.000,00€ 

Haushaltsansatz Straße  

 

133.000,00 € 

Haushaltsansatz Straßenbeleuchtung  

 

0 € 

 Differenz: +15.000,00 € 

 
  

 

Gesamtkostenkalkulation der Maßnahme/Gegenüberstellung Wirtschaftsplan 

 
2.1.1 Kanalbau Eichhofstraße (ohne Oberflächenanteil Straßenbau) 355.000,00 €  

TV-Untersuchungen 

 

5.000,00 € 

Ingenieurleistungen 

 

25.000,00 € 

 
 

385.000,00 € 

Wirtschaftsplanansatz 

 

150.000,00 € 

 Differenz: -235.000,00 € 
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2.1.2 Kanalbau Siedlerweg (ohne Oberflächenanteil Straßenbau) 48.000,00 €  

TV-Untersuchungen 

 

1.000,00 € 

Ingenieurleistungen 

 

5.000,00 € 

 
 

54.000,00 € 

Wirtschaftsplanansatz 

 

140.000,00 € 

 Differenz: +86.000,00 € 

 
  2.2  Kanalhausanschlüsse 

 

 

Eichhofstraße 

 

55.000,00 € 

Ingenieurleistungen Eichhofstraße 

 

5.000,00 € 

Siedlerweg 

 

9.000,00 € 

Ingenieurleistungen Siedlerweg 

 

1.000,00 € 

 
 

70.000,00 € 

Allgemeiner Planansatz 
 

60.000,00 € 

 Differenz: -10.000,00 € 

   

3.1.1 Wasserleitung Eichhofstraße (ohne Oberflächenanteil Straßenbau) 186.000,00 € 

Ingenieurleistungen  15.000,00 € 

 
 201.000,00 € 

Wirtschaftsplanansatz  90.000,00 € 

 
Differenz: -111.000,00 € 

   

3.1.2 Wasserleitung Siedlerweg (ohne Oberflächenanteil Straßenbau) 30.000,00 € 

Ingenieurleistungen  4.000,00 € 

 
 34.000,00 € 

Wirtschaftsplanansatz  40.000,00 € 

 
Differenz: +6.000,00 € 

   

3.2  Wasserhausanschlüsse 

 

 

Eichhofstraße 

 

70.000,00 € 

Ingenieurleistungen Eichhofstraße 

 

6.000,00 € 

Siedlerweg 

 

11.000,00 € 

Ingenieurleistungen Siedlerweg 

 

2.000,00 € 

 
 

89.000,00 € 

Allgemeiner Planansatz 
 

50.000,00 € 

 Differenz: -49.000,00 € 

 
 
Das mit der Planung und Baudurchführung beauftragte Ingenieurbüro RNT aus Kassel empfiehlt 
die Auftragsvergabe an das mit dem Nebenangebot preisgünstigste Unternehmen Firma Heppe. 
 
Das Ausschreibungsergebnis liegt insgesamt zwar mit rd. 120.000 € über den 
Kostenkalkulationen, ist aber mit 8 % im Verhältnis zur Gesamtauftragssumme, dem 
derzeitig sehr stark gestiegenen allgemeinen Preisgefüge im Bauhauptgewerbe und der 
generell sehr guten Auftragslage im Tiefbaubereich ein dem allgemeinen Preisniveau 
entsprechend faires Angebot. Eine Aufhebung der Ausschreibung aus wirtschaftlichen 
Gründen ist unter einer Schwelle von 20 % generell nicht zulässig. Zudem ist mit der Fa. Heppe 



 

Beschlussvorlage VL-17/2018   Seite 5 von 5 

eine bekannte und bereits bei vergangenen Baumaßnahmen durchweg positiv in Erscheinung 
getretene Firma aus der Nachbarstadt preisgünstigster Bieter. 
Im Bereich des Straßenbaus liegt das Ausschreibungsergebnis im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel bzw. teilw. deutlich darunter. Für den Bereich der Wasser- und 
Kanalbaumaßnahmen bedarf es aufgrund eines Fehlers in der Mittelveranschlagung 
überplanmäßiger Haushaltsausgaben im Vermögensplan des Eigenbetriebs. 
Anhand der w.v. genannten Aufstellung ermittelt sich ein Fehlbetrag i.H.v. 154.000 € für die 
Wasserleitung und ein Betrag i.H.v. 103.000 € für die Kanalleitung, somit insgesamt 257.000 €. Für 
die Auftragsvergabe müssen die Mittel in voller Höhe, auch wenn sie erst im HH-Jahr 2019 
zahlungswirksam werden, zur Verfügung stehen. 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
 
 
 



  
 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-20/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 09.04.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Großalmerode 09.04.2018 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 19.04.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018 beschließend 

 
Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung zum Freibadbetrieb im Jahr 2018 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

1. Der Bericht über den Verlauf der Badsaison 2017, die Entwicklung des Nutzerverhaltens 
und den erheblichen Sanierungs-, Reparatur- und Unterhaltungsbedarf des Bades wird zur 
Kenntnis genommen. 

2. Die wieder eingeführte Saisonkarte bleibt bestehen. Preiserhöhungen werden nicht 
vorgeschlagen 

3. Anfang Mai sollen die für 2018 geltenden Entgelte veröffentlicht werden. Damit 
einhergehen soll auch bekannt gemacht werden, dass die Freibad-Saisoneröffnung z.B. am 
20.05.18 / Pfingsten angestrebt wird. Ein Saisonende ist zum 02.09.2018 geplant. 

4. Die Zusammenarbeit im Bäderverbund, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
Fachpersonal für die Freibadsaison in Großalmerode zur Verfügung gestellt werden soll, 
wird zur Kenntnis genommen. 

5. Die Öffnungszeiten von 2017 auch in 2018 beizubehalten, sofern die nachfolgenden 
Grundsätze eingehalten werden können. 

a. Keine Arbeitseinsätze ohne Pausen über 6 Stunden. 
b. Die Öffnungszeit des Freibades beginnt in der Woche erst um z.B. um 14:00 h. 

Sollte eine Fachkraft aus dem Bäderverbund zur Verfügung stehen kann auf 10:00-
20:00 Uhr umgestellt werden. 

c. Wochenendbetrieb mit Pausenüberbrückung durch DLRG-Rettungskräfte. 
Die Öffnungszeit an Samstagen, Sonntagen und Feiertag beginnt ab 10:00 Uhr. 

6. Der Badebetriebsleiter soll auch in 2018 sensibel von Garantiebadezeiten-Regelung 
Gebrauch machen, wenn absehbar ist, dass an diesen Tagen nur sehr wenige Menschen 
das Bad nutzen wollen. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2018 sind insbesondere vom Wetter und der 
daraus resultierenden Öffnungszeiten abhängig. Gegenüber dem Jahr 2017 werden keine 
gravierenden Veränderungen erwartet. 
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Sachdarstellung: 

1. Allgemeines und Zusammenfassend 
Alljährlich werden die Gremien über die Situation des Panoramabades informiert. 
Unverändert kritisch sind insbesondere: 

a) die bauliche Situation und der Sanierungsstau von ca. 1,2 Mio. €, 
b) die geringe Inanspruchnahme durch die Nutzer / Bürger/innen, 
c) die hohen Fehlbeträge, Einnahmen zu Kosten 

 
Zunehmend kritisch sind insbesondere: 

1. schwierige Besetzung einer 2. Fachkraft im Freibad Großalmerode, 
2. Besetzung der Kasse und Reinigung des Bades 

 
Die Saison 2017 begann am 25. Mai und endete am 03. September. Eine Saisonverlängerung 
wurde zwar diskutiert, aber das Wetter war bei weitem nicht so als wäre dies gerechtfertigt. 10650 
Gäste und 35.900,- € Einnahmen standen zu Buche. Dem gegenüber steht ein Defizit von 
174.000,- €. Es wurden Saisonkarten für 12.735,- € verkauft, deutlich mehr als in 2016. Die Saison 
begann mit gutem Wetter, der Juli und August waren aber sehr kühl und wechselhaft. 
Die Öffnungszeiten wurden sehr großzügig gehalten, ein Grund hierfür war die 2. Fachkraft, die zur 
Verfügung stand. 
Wochentags 10:00-20:00 Uhr (11:00-19:00) Wochenenden 10:00-19:00 Uhr (11:00-19:00) 
Garantiebadezeit von 17:00-19:00 (17:30-19:00) 
  
Betrachtet man das Verhältnis von Besucherzahl zu Öffnungsstunden, ergibt sich für  
 

- 2010 die Kennzahl 35 Besucher/Stunde 
- 2011 die Kennzahl 19 Besucher/Stunde 
- 2012 die Kennzahl 30 Besucher/Stunde 
- 2013 die Kennzahl 33 Besucher/Stunde 
- 2014 die Kennzahl 24 Besucher/Stunde 
- 2015 die Kennzahl 33 Besucher/Stunde 
und für die Jahre 
- 2016 die Kennzahl 30 Besucher/Stunde 
- 2017 die Kennzahl 18 Besucher/Stunde. 

 
 

2007 98 / 48 / 49% 166 7.945 14.098 € 193.000    1,77 € 

2008 103 / 41 Garantie / 21 Früh 120 12.665 20.610 € 180.000    1,63 € 

2009 100 / 30 Garantie / 33 Früh 140 14.061 22.560 € 168.000    1,60 € 

2010 95 / 41 Garantie / 27 Früh 153 14.562 23.194 € 191.000    1,59 € 

2011 100 / 51 Garantie / 12 Früh 70 7.028 10.800 € 175.000
1    1,54 € 

2012 100 / 47 Garantie / 18 Früh 121 12.147 19.500 € 139.000
1    1,61 € 

2013 89 / 19 Garantie / 31 Früh 190 16.838 28.000 € 155.000
1    1,66 € 

2014 95 / 47 Garantie / 15 Früh 94 8.931 19.872 € 156.000
1    2,23 € 

2015 98 / 45 Garantie / 41 Früh 136 13.295 37.289 € 151.000
1    2,80 € 

2016 116 / 35 Garantie / 43 Früh 136 15750 44.001 € 142.000
1    2,79 € 

2017 102 / 8 Garantie / 37 Früh
2 104 10646 35.907 € 174.000*    3,37 € 

 

1 Die Fehlbetragsreduzierungen in 2011+12 ff. sind im Wesentlichen auf verminderte 
Abschreibungen und Zinsen zurück zu führen. 
2 In 2017 war eine 2. Fachkraft eingestellt, zusätzlich wurden die Öffnungszeiten ausgeweitet. 
 *Die Defizitangaben 2017 sind vorläufig. 
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3. Benutzungsentgelte 
Die Benutzungsentgelte wurden in 2014 angehoben und wurden schrittweise bis 2016 wie folgt 
angepasst. In 2016 wurde die Saisonkarte wieder eingeführt. Keine Anpassung erfolgte in 2017. 
Für 2018 wird ebenso keine Anpassung vorgeschlagen. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Zehnerkarten Preise Preise Preise Preise Preise 

Erwachsene 20,00 € 29,00 € 35,00 € 40,00 € 40,00 € 

Ermäßigte 16,00 € 16,00 € 20,00 € 24,00 € 24,00 € 

Einzelkarten      

Erwachsene 2,25 € 3,25 € 4,00 € 4,50 € 4,50 € 

Ermäßigte 2,00 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,00 € 

Abendkarte 1,50 € 2,10 € 2,60 € 3,00 € 3,00 € 

Familienkarte 5,00 € 7,25 € 9,00 € 10,00 € 10,00 € 

Duschmünze 0,30 € 0,50 € 0,50 € 0,60 € 0,60 € 

Saisonkarten    Verspätet 
eingeführt daher 

günstiger 

 

Ermäßigte    38,00 € 45,00 € 

Erwachsene    76,00 € 90,00 € 

Familien    170,00 € 200,00 € 

 
 
 
 

 
 
 
4. Technische, bauliche Situation des Bades und deren Gebäude: 
Folgende bauliche Mängel sind besonders hervorzuheben: 
 

 Die Dachhaut des Gebäudes wurde im Frühjahr 2017 komplett erneuert, anstelle der 
Welleternitplatten wurde das Gebäude mit Trapezblechen eingedeckt. 

 Die auf dem Dach befindliche alte, aus Gummi bestehende Absorberanlage wurde durch 
eine Rippenrohr-Absorberanlage ersetzt. Diese ist beständig gegen Ausflockung des 
Materials und Marderbiss sicher. Hiermit gab es bei der alten Anlage in den letzten Jahren 
ständig Probleme. 

 Eine Meß,- und Regeltechnik wurde bereits installiert und wird ab der Saison 2018 die 
Wasserqualität automatisch steuern und regeln. Hiermit wird erreicht, dass die 
Wasserwerte zu jeder Tageszeit im Normbereich liegen und nicht erst nach dem sie der 
Fachangestellte einjustiert bzw. nachjustiert hat, somit kann er sich während der 
Öffnungszeit verstärkt den Kunden und der Rettungsaufsicht widmen. 

Saisonkartenstatistik 2016 und 2017 Preis pro Person

Saisonkarten 2016 Anzahl Einnahmen Eintritte pro Eintritt Preis 10er Einzeln
Ermäßigte 32 1.216,00 € 637 1,91 € 2,40 € 3,00 €

Erwachsene 49 3.724,00 € 1602 2,32 € 4,00 € 4,50 €

Familien 21 3.570,00 € 1655 2,16 €

Preis pro Person

Saisonkarten 2017 Anzahl Einnahmen Eintritte pro Eintritt Preis 10er Einzeln
Ermäßigte 42 1.890,00 € 712 2,65 € 2,40 € 3,00 €

Erwachsene 60 5.400,00 € 1572 3,44 € 4,00 € 4,50 €

Familien 27 5.400,00 € 1320 4,09 €
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 In den Sportlerumkleiden wurde eine neue  Lüftung eingebaut, die alte Lüftung war zu 
schwach dimensioniert und es kam immer wieder zu Schimmelbildung in den Duschen. 

 Weiterhin sind Aufträge vergeben zur Betonsanierung am Gebäude und Abdichtung wegen 
Feuchtigkeitseintritt im Bereich Kasse und Kiosk. Im Herbst 2018 steht dann die 
Filtersanierung mit neuer Verrohrung der Filter im Gebäude an.  

 Bauliche Situation der Becken- und Beckenumgänge:  

Die in den letzten Jahren zu reparierenden Fliesenschäden sind nicht nur auf Frost und 
Eis sondern zunehmenden auf Mörtelverfall in Folge von Kalkauswaschungen zurück zu 
führen. Auch für 2018 wird mit Kosten um die 20.000 € gerechnet. Sie lägen auf dem 
Niveau der vergangenen Jahre. Dazu kommt ein Rohrleitungsschaden im 
Nichtschwimmerbecken von ca. 10.000 €. Diese Rohrleitungsschäden werden in den 
nächsten Jahren zunehmen. Problem hierbei ist, dass das Nichtschwimmerbecken und 
Teile des Schwimmerbecken man nur mit erheblichem Aufwand an die schadhaften 
Leitungen  kommt, diese sind auch nicht immer genau zu lokalisieren. 

 

 An der Überlaufrinne des Schwimmerbeckens treten seit 2015 verstärkt Undichtigkeiten 
auf. Die Abläufe zu den Rohren reißen zunehmend ab und verursachen erhebliche 
Wasserverluste. Nach wirksamen Übergangslösungen wird derzeit noch gesucht. 

 
Weiterer erheblicher Sanierungsbedarf ist seit Jahren gegeben, kann aber aus finanzwirt-
schaftlichen Gründen derzeit nicht abgedeckt werden. Sollte das Bad über 2019 weiter betrieben 
werden, wird eine umfassende, grundlegende Sanierung unausweichlich. 
 
Die hessische Landesregierung hat in 2017 angekündigt ein Förderprogramm für Hallen- und 
Freibäder über 50 Millionen aufzulegen, um diese zu modernisieren. Kommunen  können ab 2018 
eine Förderung beantragen und planen. Ab 2019 könnte dann über einen Zeitraum von 5 Jahren 
bestehende Bäder saniert werden. Bisher liegen keine Förderrichtlinien vor. 
 
5. Allgemeine Organisations- und Personalfragen 
Da mit den Vorbereitungsarbeiten noch nicht begonnen werden konnte und auch der Umfang der 
Reparaturarbeiten der Fliesenschäden noch nicht abzuschätzen ist, ist es schwer, einen Saison-
Eröffnungstermin vorzuschlagen. Angestrebt wird der 20.05.2018 (Pfingsten). Ein Saisonende ist 
zum 02.09.2018 geplant. 
 
Die Betreuung erfolgt aufgrund folgender Grundsätze: 
 

1. Keine Arbeitseinsätze ohne Pausen über 6 Stunden. 

2. Die Öffnungszeit des Freibades beginnt in der Woche erst um z.B. um 14:00 h. Sollte eine 
Fachkraft aus dem Bäderverbund zur Verfügung stehen kann auf 10:00-20:00 Uhr 
umgestellt werden. 

3. Wochenendbetrieb mit Pausenüberbrückung durch DLRG-Rettungskräfte. 
Die Öffnungszeit an Samstagen, Sonntagen und Feiertag 10:00-19:00 Uhr. 

 
6. Kiosk- / Gaststättenbetrieb 
Seit 2016 ist der Kiosk an den Pächter Herrn Heiko Frankenstein (Bäckerei Helmeke) verpachtet. 
Der Vertrag besteht auch im Jahr 2018 fort. 
 
 
7. Bäderverbund 
Nachdem bisher kein 2. Fachangestellter zu finden war, soll Personal aus dem Bäderverbund 
genutzt werden. Hessisch Lichtenau hat seit dem 01.01.2018 eine 2. Fachkraft eingestellt. Aus 
Waldkappel steht uns für die Freibadsaison kein Fachpersonal zur Verfügung. Gemeinsam mit den 
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Kollegen aus Hessisch Lichtenau wurde ein Dienstplan erstellt, der es ermöglicht Hessisch 
Lichtenau und auch Großalmerode  in den Monaten Juni-August so zu besetzen, dass die 
erweiterten Öffnungszeiten des Panoramabades von 2017 auch in 2018 erhalten bleiben. Die 
Tage im Mai bzw. bei einer etwaigen Saisonverlängerung im September müssen von unserer 
Fachkraft alleine getragen werden. 
 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
 
 
 



 

Mitteilungsvorlage 

- öffentlich - 

MI-1/2018 

Federführendes Amt Hauptamt 

Datum 28.03.2018 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 

26.04.2018     

 
Betreff: 

Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung einer ehrenamtlichen Stadträtin / 
eines ehrenamtlichen Stadtrats 
 
Mitteilung / Information: 

Der ehrenamtlichen Stadtrat Herr Manfred Herrmann hat mit Wirkung zum 31.03.2018 sein Amt als 
ehrenamtlicher Stadtrat niedergelegt. 
 
Nach § 55 Abs. 4 HGO i. V. m. § 34 Abs. 1 KWG rückt der nächste noch nicht berufene Bewerber 
desselben Wahlvorschlags an die Stelle des ausgeschiedenen Vertreters, es sei denn, die noch 
wahlberechtigten Unterzeichner des Wahlvorschlags beschließen binnen 14 Tagen seit 
Ausscheiden des Vertreters mit einfacher Mehrheit eine andere Reihenfolge. Die Feststellung trifft 
der Stadtverordnetenvorsteher, welcher diesbezüglich die Aufgaben des Wahlleiters wahrnimmt. 
 
Gemäß § 65 Abs. 2 HGO dürfen Stadträte bzw. Stadträtinnen nicht zugleich Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung sein. Gewählte Bewerber müssen daher unverzüglich gegenüber 
dem Wahlleiter eine Erklärung abgeben, dass sie ihr Stadtverordnetenmandat niederlegen bzw. 
auf dieses verzichten. 
 
Die ehrenamtlichen Stadträte bzw. Stadträtinnen sind nach ihrer Wahl gem. § 46 HGO durch den 
Stadtverordnetenvorsteher/die Stadtverordnetenvorsteherin in ihr Amt einzuführen und durch 
Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben zu verpflichten. Die Übergabe der 
Ernennungsurkunden erfolgt nach § 46 Abs. 2 HGO durch den Bürgermeister. Anschließend ist 
gem. § 5 HBG i. V. m. § 38 BeamtStG i. V. m. § 3 Abs. 2 KDAV der Diensteid vor dem/der 
Stadtverordnetenvorsteher/in zu leisten. 
 
 
Nickel 
Bürgermeister 
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